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Vorwort
Die vorliegende Textsammlung enthält die wichtigsten Landesgesetze und Landesverordnungen des
Saarlandes. Die getroffene Auswahl berücksichtigt in erster Linie die Vorschriften, die für das
Studium, das Referendariat und die Rechtspraxis von Bedeutung sind. Ein ausführliches Register
erleichtert das Auffinden der gesuchten Normen, die durchgängige Satznummerierung gewährleistet
präzise Zitierfähigkeit. Für die Studierenden und Rechtsreferendare des Saarlandes ist die Text‐
sammlung vom Landesprüfungsamt für Juristen für die jeweiligen Prüfungen zugelassen.
 
Die nunmehr 31. Auflage befindet sich auf dem Stand 15. August 2025. Neu aufgenommen wurde
das Gesetz über den Saarländischen Rundfunk (Ordnungs-Nr. 80a) zur Vervollständigung des Kul‐
tur- und Medienrechtes. Als Änderung hervorzuheben ist das Gesetz zur Änderung der Landesbau‐
ordnung vom 19.02.2025 mit Neuregelungen zum Stellplatzrecht, zum Brandschutz und zu Umbau
und Modernisierung von Bestandsgebäuden. Auch das Gesetz zur Novellierung des Saarländischen
Personalvertretungsgesetzes vom 13.11.2024 ist zu erwähnen, mit Neuregelungen zum Informati‐
onsrecht der Personalräte sowie der Erweiterung der Mitbestimmung zur Stärkung der Beteiligungs‐
rechte.
 
Die Herausgeber freuen sich immer über Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung dieser
Textsammlung.
 
Saarbrücken, im August 2025 Hans-Peter Freymann
 Holger Kröninger
 Rudolf Wendt
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Verfassung des Saarlandes1)2)

Vom 15. Dezember 1947 (Amtsbl. S. 1077)
(BS Saar Nr. 100-1)
zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG Nr. 2130 vom 7. Februar 2024 (Amtsbl. I S. 147)

Nichtamtliche Inhaltsübersicht

I. Hauptteil
Grundrechte und Grundpflichten
1. Abschnitt
Die Einzelperson
Artikel 1 Leben, Freiheit, Menschenwürde
Artikel 2 Handlungsfreiheit, Datenschutz
Artikel 3 Freiheit der Person
Artikel 4 Glaubens- und Gewissensfreiheit
Artikel 5 Freie Meinungsäußerung, Kunst und

Wissenschaft, Zensurverbot
Artikel 6 Versammlungsfreiheit
Artikel 7 Vereinigungsfreiheit
Artikel 8 Verbot verfassungsfeindlicher

Organisationen
Artikel 9 Freizügigkeit
Artikel 10 Verwirkung von Grundrechten
Artikel 11 Auslieferung, Asylrecht
Artikel 12 Gleichheit vor dem Gesetz
Artikel 13 Freiheitsentziehung
Artikel 14 Verfahrensgrundrechte
Artikel 15 Verbot rückwirkender Strafgesetze
Artikel 16 Unverletzlichkeit der Wohnung
Artikel 17 Brief-, Post- und Fernsprechgeheimnis
Artikel 18 Eigentum und Erbrecht
Artikel 19 Ehrenämter, persönliche Dienste
Artikel 20 Rechtsschutzgarantie
Artikel 21 Unabänderlichkeit und Verbindlichkeit

der Grundrechte

2. Abschnitt
Ehe und Familie
Artikel 22 Schutz der Ehe und Familie
Artikel 23 Schutz der Mutterschaft
Artikel 24 Erziehungsrecht, nichteheliche Kinder
Artikel 24a Schutz des Kindes
Artikel 25 Familienförderung

3. Abschnitt
Erziehung, Unterricht, Volksbildung, Kulturpfle‐
ge, Sport
Artikel 26 Unterrichts- und Erziehungsziele,

Elternrechte, Religionsgemeinschaften
als Bildungsträger

Artikel 27 Schulwesen
Artikel 28 Privatschulen
Artikel 29 Religionsunterricht
Artikel 30 Ziele des Jugenderziehung
Artikel 31 (aufgehoben)
Artikel 32 Förderung der Volksbildung
Artikel 33 Hochschulen
Artikel 34 Kultur; Denkmalschutz
Artikel 34a Förderung des Sports

4. Abschnitt
Kirchen und Religionsgemeinschaften
Artikel 35 Religionsausübung, Selbstständigkeit

der Kirchen
Artikel 36 Ausbildung der Geistlichen
Artikel 37 Rechtsstellung der Kirchen
Artikel 38 Kirchliches Eigentum und andere

Rechte
Artikel 39 Staatsleistungen an die Kirchen
Artikel 40 Einrichtungen der Kirchen
Artikel 41 Sonn- und Feiertage
Artikel 42 Anstaltsseelsorge

5. Abschnitt
Wirtschafts- und Sozialordnung
Artikel 43 Aufgabe der Wirtschaft
Artikel 44 Vertrags- und Gewerbefreiheit,

Missbrauch wirtschaftlicher
Machtstellung

Artikel 45 Schutz der Arbeitskraft, Recht auf
Arbeit

1) Die einzelnen Artikel der Verfassung verfügen nicht über amtliche Überschriften. Die Überschriften des ersten
Hauptteils wurden nach der Urfassung der Verfassung des Saarlandes vom 15.12.1947 (Quelle: Stöber/Roben, Die
saarländische Verfassung vom 15. Dezember 1947 und ihre Entstehung, Sitzungsprotokolle der Verfassungskommission,
der Gesetzgebenden Versammlung des Saarlandes – Landtag – und des Verfassungsausschusses, Schriften des Deutschen
Saarbundes e.V., Bd. 6, Köln 1952) eingefügt bzw. ergänzt, während für den zweiten und dritten Hauptteil neue
nichtamtliche Überschriften formuliert wurden.

2) Bei Verkündung der Verfassung im Amtsblatt 1947 S. 1077 waren die Absätze innerhalb der Artikel nicht amtlich
nummeriert. Mit Gesetz v. 4.7.1979 (Amtsbl. S. 650) wurde der zweite Hauptteil der Verfassung (Art. 60–123) neu
gefasst; dabei wurden dort durchgängig Absatzzähler in runden Klammern eingefügt. Auch im ersten Hauptteil wurden
bei Neufassung einzelner Artikel (Art. 12, 24, 25, 59a) nachträglich amtliche Absatzzähler eingefügt; in den
Änderungsgesetzen wurden die nicht nummerierten Absätze fast durchgängig als „Absatz [Ziffer]“ bezeichnet.
Im Interesse einer einheitlichen Zitierweise sind die Absätze im ersten Hauptteil nachfolgend nichtamtlich nummeriert;
diese nichtamtlichen Absatzzähler werden zur Unterscheidung von der amtlichen Zählung in eckigen Klammern
dargestellt, zB „[2]“.
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Artikel 46 Sozial- und Arbeitslosenversicherung
Artikel 47 Arbeitsrecht
Artikel 48 Arbeitszeit, Urlaub
Artikel 49 Freizeit für die Wahrnehmung von

Rechten und Ehrenämtern
Artikel 50 Wirtschaftlicher und sozialer Aufbau
Artikel 51 Eigentum, Enteignung
Artikel 52 Sozialisierung
Artikel 53 Aufsicht über Geldinstitute und

Versicherungen, Anlage des
Volksvermögens

Artikel 54 Mittelstand, Genossenschaftswesen
Artikel 55 Landwirtschaft, Bodennutzung,

Grundstücksverkehr
Artikel 56 Koalitionsfreiheit, Streikrecht
Artikel 57 Berufsorganisationen der Arbeitgeber

und Arbeitnehmer
Artikel 58 Betriebsräte
Artikel 59 Selbstverwaltungsorgane der

Wirtschaft

6. Abschnitt
Prinzip der Nachhaltigkeit, Schutz der natürli‐
chen Lebensgrundlagen, Tierschutz
Artikel 59a Prinzip der Nachhaltigkeit, Schutz

der natürlichen Lebensgrundlagen,
Tierschutz

II. Hauptteil
Aufgaben und Aufbau des Staates
1. Abschnitt
Grundlagen
Artikel 60 Demokratie, sozialer Rechtsstaat,

Europa
Artikel 61 Volkssouveränität, Gewaltenteilung,

Gesetzesvorrang
Artikel 62 Landesfarben

2. Abschnitt
Wahlen und Volksabstimmungen
Artikel 63 Wahl- und Abstimmungsgrundsätze
Artikel 64 Wahlrecht

3. Abschnitt
Organe des Volkswillens
1. Kapitel
Der Landtag
Artikel 65 Stellung, Funktionen
Artikel 66 Zusammensetzung, Wahlsystem, freies

Mandat, Wählbarkeit
Artikel 67 Wahlperiode
Artikel 68 Einberufung
Artikel 69 Auflösung
Artikel 70 Geschäftsordnung, Präsidium
Artikel 71 Präsident
Artikel 72 Öffentlichkeit der Verhandlungen
Artikel 73 Sitzungsberichte
Artikel 74 Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung
Artikel 75 Wahlprüfung

Artikel 76 Anwesenheitspflicht und Zutrittsrecht
der Regierungsmitglieder

Artikel 76a Unterrichtung und Beteiligung des
Landtages bei Vorhaben der
Europäischen Union

Artikel 77 Ausschüsse
Artikel 78 Petitionsausschuss
Artikel 79 Untersuchungsausschüsse
Artikel 80 Ausschuss für Grubensicherheit
Artikel 81 Indemnität
Artikel 82 Immunität
Artikel 83 Zeugnisverweigerungsrecht
Artikel 84 Urlaub
Artikel 85 Abgeordnetenanklage

2. Kapitel
Die Landesregierung
Artikel 86 Zusammensetzung der

Landesregierung
Artikel 87 Ernennung, Entlassung und Rücktritt

von Kabinettsmitgliedern
Artikel 88 Vertrauensfrage
Artikel 89 Amtseid
Artikel 90 Vorsitz, Geschäftsordnung
Artikel 91 Richtlinienkompetenz, Ressortprinzip
Artikel 92 Ernennung und Entlassung von

Beamten und Richtern
Artikel 93 Begnadigung, Amnestie
Artikel 94 Ministeranklage
Artikel 95 Vertretung des Landes, Staatsverträge

3. Kapitel
Der Verfassungsgerichtshof
Artikel 96 Zusammensetzung, Sitz
Artikel 97 Zuständigkeit

4. Abschnitt
Die Gesetzgebung
Artikel 98 Gesetzesvorlagen
Artikel 98a Volksinitiativen
Artikel 99 Volksbegehren
Artikel 100 Volksentscheid
Artikel 101 Verfassungsänderung
Artikel 102 Ausfertigung, Verkündung
Artikel 103 Inkrafttreten der Gesetze
Artikel 104 Rechtsverordnungen

5. Abschnitt
Das Finanzwesen
Artikel 105 Haushaltsplan
Artikel 106 Rechnungslegung, Rechnungshof
Artikel 107 Haushaltsüberschreitungen
Artikel 108 Kreditaufnahme

6. Abschnitt
Rechtspflege
Artikel 109 Gerichtsvorbehalt
Artikel 110 Unabhängigkeit der Richter
Artikel 111 Rechtsstellung der Richter
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7. Abschnitt
Verwaltung und Beamte
Artikel 112 Organisation, Gesetzes- und

Regierungsvorbehalt
Artikel 113 Beamtenvorbehalt
Artikel 114 Berufsbeamtentum
Artikel 115 Pflichten und Rechte der Beamten
Artikel 116 Amtseid

8. Abschnitt
Kommunale Selbstverwaltung
Artikel 117 Gemeinden
Artikel 118 Selbstverwaltung der

Gemeindeverbände
Artikel 119 Finanz- und Haushaltszuständigkeiten,

Finanzausstattung

Artikel 120 Übertragung öffentlicher Aufgaben
Artikel 121 Wahl der Vertretungskörperschaften
Artikel 122 Kommunalaufsicht
Artikel 123 Kommunale Verfassungsbeschwerde
Artikel 124 Anhörungsrecht der Kommunalen

Spitzenverbände
Artikel 125–128 (nicht mehr belegt)

III. Hauptteil
Schluß- und Übergangsbestimmungen
Artikel 129 Vierte Legislaturperiode
Artikel 130 (aufgehoben)
Artikel 131 (aufgehoben)
Artikel 132 Fortgeltung bisherigen Rechts
Artikel 133 Inkrafttreten

I. Hauptteil
Grundrechte und Grundpflichten

1. Abschnitt
Die Einzelperson

[Leben, Freiheit, Menschenwürde]
1Jeder Mensch hat das Recht, als Einzelperson geachtet zu werden. 2Sein Recht auf Leben, auf
Freiheit und auf Anerkennung der Menschenwürde bestimmt, in den Grenzen des Gesamtwohles,
die Ordnung der Gemeinschaft.

[Handlungsfreiheit, Datenschutz]
1Der Mensch ist frei und darf nicht zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung gezwungen
werden, zu der ihn das Gesetz nicht verpflichtet. 2Jeder hat Anspruch auf Schutz seiner personenbe‐
zogenen Daten. 3Eingriffe sind nur in überwiegendem Interesse der Allgemeinheit auf Grund eines
Gesetzes zulässig.

[Freiheit der Person]
1Die Freiheit der Person ist unantastbar. 2Nur durch Gesetz kann sie eingeschränkt werden.

[Glaubens- und Gewissensfreiheit]
[1] Glauben, Gewissen und Überzeugung sind frei.
[2] Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden dadurch weder bedingt
noch beschränkt.

[Freie Meinungsäußerung, Kunst und Wissenschaft, Zensurverbot]
[1] Jedermann hat das Recht, innerhalb der Schranken der Gesetze seine Meinung durch Wort,
Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern.
[2] Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei.
[3] Eine Zensur findet nicht statt.
[4] Beschränkungen sind nur im Rahmen der Gesetze gestattet.

[Versammlungsfreiheit]
[1] Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder besondere Erlaubnis friedlich und
unbewaffnet zu versammeln.
[2] Versammlungen unter freiem Himmel können durch das Gesetz anmeldepflichtig gemacht und
bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit verboten werden.

[Vereinigungsfreiheit]
[1] Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
[2] Vereine und Gesellschaften, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlau‐
fen, sind verboten.

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7
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[Verbot verfassungsfeindlicher Organisationen]
1Parteien oder andere organisierte Gruppen, die darauf ausgehen, die verfassungsmäßig garantierten
Freiheiten und Rechte durch Gewalt oder Mißbrauch formaler Rechtsbefugnisse aufzuheben oder zu
untergraben, sind verboten. 2Das Nähere regelt das Gesetz.

[Freizügigkeit]
[1] 1Deutsche genießen volle Freizügigkeit. 2Einschränkungen bedürfen eines Gesetzes.
[2] Jeder Deutsche ist berechtigt auszuwandern.

[Verwirkung von Grundrechten]
Auf das Recht der freien Meinungsäußerung, der Versammlungs- und Vereinsfreiheit sowie auf das
Recht der Verbreitung wissenschaftlicher oder künstlerischer Werke kann sich nicht berufen, wer die
freiheitliche demokratische Grundordnung angreift oder gefährdet.

[Auslieferung, Asylrecht]
[1] Kein Deutscher darf einer fremden Macht ausgeliefert werden.
[2] Asylrecht genießt, wer unter Verletzung der in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte
verfolgt wird und in das Saarland geflohen ist.
[3] Das Nähere regelt das Gesetz.

[Gleichheit vor dem Gesetz]
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) 1Frauen und Männer sind gleichberechtigt. 2Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände
und die sonstigen Träger öffentlicher Gewalt fördern die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe‐
rechtigung und wirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat
und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen, seiner sexuellen
Identität oder aufgrund rassistischer Zuschreibungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
(4) Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

[Freiheitsentziehung]
[1] Niemand darf, außer in Fällen, die das Gesetz bestimmt und in den von diesem vorgeschriebenen
Formen, verfolgt, festgenommen oder in Haft gehalten werden.
[2] 1Niemand darf in Haft gehalten werden, ohne spätestens am Tage nach der Festnahme einem
Richter vorgeführt zu werden. 2Jedem Verhafteten ist Gelegenheit zu geben, Einwendungen gegen
die Festnahme zu erheben. 3Dauert die Haft länger als einen Monat, so ist die Berechtigung ihrer
Fortdauer nach Maßgabe des Gesetzes periodisch durch eine begründete Entscheidung des Richters
festzustellen.

[Verfahrensgrundrechte]
[1] Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.
[2] Jeder gilt als unschuldig, bis er durch rechtskräftiges Urteil eines zuständigen Gerichtes für
schuldig befunden ist.
[3] Jedermann hat in einem Verfahren vor einer Behörde grundsätzlich das Recht, sich eines Rechts‐
beistandes zu bedienen.

[Verbot rückwirkender Strafgesetze]
Strafen dürfen nur auf Grund von Gesetzen, die zur Zeit der Begehung der Tat in Geltung waren,
verhängt werden.

[Unverletzlichkeit der Wohnung]
1Die Wohnung ist unverletzlich. 2Ausnahmen sind nur auf Grund von Gesetzen zulässig.

[Brief-, Post- und Fernsprechgeheimnis]
1Das Brief-, Post-, Telegrafen- und Fernsprechgeheimnis ist gewährleistet. 2Ausnahmen bestimmt
das Gesetz.

[Eigentum und Erbrecht]
1Das Eigentum wird im Rahmen des Gesetzes gewährleistet. 2Das gleiche gilt für das Erbrecht.
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[Ehrenämter, persönliche Dienste]
[1] 1Jeder ist nach Maßgabe der Gesetze zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit und zur Nothilfe
verpflichtet. 2Die Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit genießt den Schutz und die Förderung des
Staates.
[2] Die Verpflichtung zur Leistung persönlicher Dienste für Staat und Gemeinde kann nur mit der
für ein verfassungsänderndes Gesetz vorgeschriebenen Mehrheit beschlossen werden.

[Rechtsschutzgarantie]
Glaubt jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt zu sein, so steht ihm der
Beschwerde- bzw. Rechtsweg offen.

[Unabänderlichkeit und Verbindlichkeit der Grundrechte]
1Die Grundrechte sind in ihrem Wesen unabänderlich. 2Sie binden Gesetzgeber, Richter und Verwal‐
tung unmittelbar.

2. Abschnitt
Ehe und Familie

[Schutz der Ehe und Familie]
Ehe und Familie genießen den besonderen Schutz und die Förderung des Staates.

[Schutz der Mutterschaft]
1Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge des Staates. 2Wer in familiärer Gemein‐
schaft Kinder erzieht oder für andere sorgt, ist durch die staatliche Ordnung zu schützen und zu
fördern.

[Erziehungsrecht, nichteheliche Kinder]
(1) 1Die Pflege und die Erziehung der Kinder zur leiblichen, geistigen, seelischen sowie zur gesell‐
schaftlichen Tüchtigkeit sind das natürliche Recht der Eltern und die vorrangig ihnen obliegende
Pflicht. 2Sie achten und fördern die wachsende Fähigkeit der Kinder zu selbständigem und verant‐
wortlichem Handeln. 3Bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder genießen sie den Schutz und die
Unterstützung des Staates.
(2) 1Der Staat wacht darüber, dass das Kindeswohl nicht geschädigt wird. 2Er greift schützend ein,
wenn die Eltern ihre Pflicht zur Pflege und Erziehung der Kinder gröblich vernachlässigen oder ihr
Erziehungsrecht durch Gewalt oder in sonstiger Weise missbrauchen.
(3) Den nichtehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre
persönliche Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen
Kindern.

[Schutz des Kindes]
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde, auf Entwicklung und Entfaltung seiner
Persönlichkeit, auf Bildung sowie auf gewaltfreie Erziehung zu Eigenverantwortung und Gemein‐
schaftsfähigkeit.
(2) Jedes Kind hat ein Recht auf besonderen Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung, Ausbeutung
sowie leiblicher, geistiger oder sittlicher Verwahrlosung.

[Familienförderung]
(1) 1Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen Träger öffentlicher Gewalt
achten und sichern die Kinderrechte, tragen für altersgerechte positive Lebensbedingungen Sorge
und fördern die Kinder nach ihren Anlagen und Fähigkeiten. 2Sie haben die erforderlichen Einrich‐
tungen zu schaffen. 3Ihre Aufgaben können durch Einrichtungen der freien Wohlfahrt wahrgenom‐
men werden, die als gemeinnützig anerkannt werden.
(2) Das Mitwirkungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie der Verbände der freien
Wohlfahrtspflege in den Angelegenheiten der Familienförderung, der Kinder- und Jugendhilfe bleibt
gewährleistet und ist zu fördern.
(3) Fürsorgemaßnahmen im Wege des Zwangs sind nur auf Grund des Gesetzes zulässig.
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3. Abschnitt
Erziehung, Unterricht, Volksbildung, Kulturpflege, Sport

[Unterrichts- und Erziehungsziele, Elternrechte, Religionsgemeinschaften als
Bildungsträger]

[1] 1Unterricht und Erziehung haben das Ziel, den jungen Menschen so heranzubilden, daß er
seine Aufgabe in Familie und Gemeinschaft erfüllen kann. 2Auf der Grundlage des natürlichen und
christlichen Sittengesetzes haben die Eltern das Recht, die Bildung und Erziehung ihrer Kinder zu
bestimmen.
[2] Die Kirchen und Religionsgemeinschaften werden als Bildungsträger anerkannt.

[Schulwesen]
[1] Der Heranbildung der Jugend dienen öffentliche und private Schulen.
[2] Das gesamte Schulwesen untersteht der Aufsicht des Staates.
[3] 1Das öffentliche Schulwesen besteht aus allgemein bildenden und beruflichen Schulen. 2All‐
gemein bildende Schulen, an denen die allgemeine Hochschulreife erworben werden kann, sind
Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. 3Das Nähere bestimmt ein Gesetz.
[4] 1Die öffentlichen Schulen sind Gemeinsame Schulen. 2In ihnen werden Schüler unabhängig von
ihrer Religionszugehörigkeit bei gebührender Rücksichtnahme auf die Empfindungen andersden‐
kender Schüler auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte unterrichtet und erzogen.
[5] 1Öffentliche Schulen müssen die Voraussetzungen eines geordneten Schulbetriebes erfüllen.
2Das Nähere bestimmt ein Gesetz.
[6] 1Über die Aufnahme in eine bestimmte Schulform entscheidet die Eignung. 2Den Schülern ist
der Zugang zu den Schulen gemäß ihrer Begabung zu ermöglichen.

[Privatschulen]
[1] 1Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates. 2Die
Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen
sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen
zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht geför‐
dert wird. 3Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der
Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
[2] Private Grundschulen und Förderschulen dürfen nur unter den besonderen Voraussetzungen des
Artikels 7 Abs. 5 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 zuge‐
lassen werden.
[3] 1Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen haben zur Durchführung ihrer Aufgaben und
zur Erfüllung ihrer Pflichten Anspruch auf öffentliche Zuschüsse. 2Das Nähere bestimmt ein Gesetz.
[4] 1Privaten Grundschulen und Förderschulen, die auf gemeinnütziger Grundlage wirken und in
Aufbau und Gliederung den für die öffentlichen Schulen geltenden gesetzlichen Vorschriften ent‐
sprechen, ersetzt das Land auf Antrag des Schulträgers den notwendigen Aufwand für die fortdau‐
ernden Personal- und Sachkosten, der sich nach dem der öffentlichen Schulen bemißt. 2Absatz 3
bleibt unberührt.

[Religionsunterricht]
[1] 1Der Religionsunterricht ist an allen öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. 2Er wird erteilt
im Auftrag und im Einvernehmen mit den Lehren und Satzungen der betreffenden Kirchen und
Religionsgemeinschaften. 3Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben das Recht, im Beneh‐
men mit der staatlichen Aufsichtsbehörde die Erteilung des Religionsunterrichtes zu beaufsichtigen.
4Lehrplan und Lehrbücher für den Religionsunterricht bedürfen der Zustimmung der staatlichen
Aufsichtsbehörde.
[2] 1Die Eltern können die Teilnahme ihrer Kinder an dem Religionsunterricht ablehnen. 2Den
Kindern darf daraus kein Nachteil entstehen. 3Diese Ablehnung kann auch durch die Jugendlichen
selbst geschehen, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben.

[Ziele des Jugenderziehung]
Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe und der Völ‐
kerversöhnung, in der Liebe zu Heimat, Volk und Vaterland, zu sorgsamem Umgang mit den

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

10 SLVerf Art. 26–30 14

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1973-1

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



natürlichen Lebensgrundlagen, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und
sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.

(aufgehoben)
[Förderung der Volksbildung]

Staat und Gemeinde fördern das Volksbildungswesen, einschließlich der Volksbüchereien und
Volkshochschulen.

[Hochschulen]
[1] Die Gründung und der Ausbau saarländischer Hochschulen werden angestrebt.
[2] 1Die Hochschulen haben das Recht der Selbstverwaltung. 2Die Freiheit von Forschung und
Lehre ist gewährleistet. 3Die Studenten wirken in der Erledigung ihrer eigenen Angelegenheiten in
demokratischer Weise mit.
[3] 1Der Zugang zum Hochschulstudium steht jedem offen. 2Es sind Einrichtungen zu treffen, die es
begabten Werktätigen ohne Reifezeugnis ermöglichen, die Hochschule zu besuchen.
[4] Näheres bestimmt ein Landesgesetz.

[Kultur; Denkmalschutz]
[1] Kulturelles Schaffen genießt die Förderung des Staates.
[2] 1Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft genießen den
Schutz und die Pflege des Staates. 2Die Teilnahme an den Kulturgütern ist allen Schichten des
Volkes zu ermöglichen.

[Förderung des Sports]
Wegen seiner gesundheitlichen und sozialen Bedeutung genießt der Sport die Förderung des Landes
und der Gemeinden.

4. Abschnitt
Kirchen und Religionsgemeinschaften

[Religionsausübung, Selbstständigkeit der Kirchen]
[1] 1Die ungestörte Ausübung der Religion ist gewährleistet und steht unter staatlichem Schutz.
2Öffentliche gottesdienstliche Handlungen sind gestattet.
[2] Der Staat erkennt die zu Recht bestehenden Verträge und Vereinbarungen mit den Kirchen an
[3] 1Die Kirchen genießen auf ihrem eigenen Gebiet volle Selbständigkeit; sie verleihen ihre Ämter
ohne Mitwirkung des Staates oder der Gemeinden, unbeschadet bestehender anderweitiger gesetzli‐
cher Bestimmungen oder Vereinbarungen; sie haben volle Freiheit der Lehrverkündigung und der
geistlichen Leitung; ihr Verkehr mit den Geistlichen und den Gläubigen durch Hirtenbriefe, Amts‐
blätter, Verordnungen und Anweisungen unterliegt keiner staatlichen Aufsicht oder Einschränkung;
sie haben das Recht, Vereine und Organisationen zu gründen und zu unterhalten, die ihren religiö‐
sen, karitativen, sozialen und volkserzieherischen Aufgaben dienen. 2Die Pflichten, die sich aus
den Grundsätzen der Verfassung für den einzelnen, für Personengemeinschaften und Körperschaften
ergeben, bleiben hiervon unberührt.

[Ausbildung der Geistlichen]
[1] 1Die Ausbildung der Geistlichen und Religionsdiener ist das ausschließliche Recht der Kirchen
und Religionsgemeinschaften. 2Zu diesem Zwecke haben sie volle Freiheit in der Einrichtung und
im Lehrbetrieb, der Leitung und Verwaltung von eigenen Hochschulen, Seminaren und Konvikten.
[2] Die Kirche kann im Einvernehmen mit dem Staat theologische Fakultäten einrichten.

[Rechtsstellung der Kirchen]
[1] Die Kirche und Religionsgemeinschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den Vorschriften
des allgemeinen Rechtes.
[2] 1Die Kirchen und Religionsgemeinschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes,
soweit sie es bis jetzt waren. 2Andere Religionsgemeinschaften und Stiftungen können diese Eigen‐
schaft auf Antrag erwerben, wenn sie durch ihre Satzungen und die Zahl ihrer Mitglieder die
Gewähr der Dauer bieten. 3Schließen sich mehrere derartige Religionsgemeinschaften zu einem
Verband zusammen, so ist auch dieser eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes.
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[3] Die Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind,
dürfen, um ihre für das Saarland erforderlichen Ausgaben zu decken, auf Grund der bürgerlichen
Steuerlisten Steuern erheben.

[Kirchliches Eigentum und andere Rechte]
Das Eigentum und andere Rechte der Kirchen, Religionsgemeinschaften und ihrer Einrichtungen
an ihrem für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Vermögen werden gewähr‐
leistet.

[Staatsleistungen an die Kirchen]
Die auf Gesetz, Vertrag oder sonstigen Rechtstiteln beruhenden bisherigen Leistungen des Staates,
der politischen Gemeinden an die Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften sowie an ihre
Anstalten, Stiftungen, Vermögensmassen und Vereinigungen bleiben erhalten.

[Einrichtungen der Kirchen]
Die von den Kirchen und Religionsgemeinschaften oder ihren Organisationen unterhaltenen sozia‐
len und karitativen Einrichtungen sowie ihre Schulen werden als gemeinnützig anerkannt.

[Sonn- und Feiertage]
Der Sonntag und die staatlich anerkannten kirchlichen Feiertage sind als Tage der religiösen Erbau‐
ung, seelischen Erhebung und Arbeitsruhe gesetzlich geschützt.

[Anstaltsseelsorge]
In Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen öffentlichen Anstalten und Einrichtungen ist den
Kirchen und Religionsgemeinschaften Gelegenheit zu geben, Gottesdienste zu halten und eine
geordnete Seelsorge zu üben.

5. Abschnitt
Wirtschafts- und Sozialordnung

[Aufgabe der Wirtschaft]
[1] Die Wirtschaft hat die Aufgabe, dem Wohle des Volkes und der Befriedigung seines Bedarfes zu
dienen.
[2] Durch Gesetz sind die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Erzeugung, Herstellung und
Verteilung der Wirtschaftsgüter sinnvoll zu beeinflussen, um jedermann einen gerechten Anteil am
Wirtschaftsertrag zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen.

[Vertrags- und Gewerbefreiheit, Missbrauch wirtschaftlicher Machtstellung]
1Vertragsfreiheit und Gewerbefreiheit sind nach Maßgabe der Gesetze gewährleistet. 2Jeder
Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellung ist unzulässig.

[Schutz der Arbeitskraft, Recht auf Arbeit]
1Die menschliche Arbeitskraft genießt den Schutz des Staates. 2Jeder hat nach seinen Fähigkeiten
ein Recht auf Arbeit.

[Sozial- und Arbeitslosenversicherung]
1Der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit, dem Schutze der
Mutterschaft, der Vorsorge gegen die wirtschaftlichen Folgen von Geburt, Krankheit, Unfall, Be‐
rufsunfähigkeit, Alter, Invalidität und Tod, sowie dem Schutze gegen die Folgen unverschuldeter
Arbeitslosigkeit, dient dem ganzen Volke die unter Aufsicht des Staates stehende Sozial- und Ar‐
beitslosenversicherung. 2Sozial- und Arbeitslosenversicherung unterstehen der Selbstverwaltung der
Versicherten unter Mitwirkung der Arbeitgeber und haben besondere Gerichtsbarkeit. 3Das Nähere
bestimmt das Gesetz.

[Arbeitsrecht]
1Für alle Arbeitnehmer ist ein einheitliches Arbeitsrecht mit besonderer Gerichtsbarkeit zu schaffen,
welches das Recht der Tarifvereinbarung sowie die unabdingbaren Kollektivvereinbarungen zwi‐
schen den Berufsorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer regelt. 2Die Arbeitsbedingungen
sind so zu gestalten, daß sie die Existenz, die Würde, das Familienleben und die kulturellen Ansprü‐
che des Arbeitnehmers sichern. 3Frauen und Jugendlichen ist ein besonderer gesetzlicher Schutz zu
gewähren. 4Männer und Frauen erhalten für gleiche Tätigkeit und Leistung das gleiche Entgelt.
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[Arbeitszeit, Urlaub]
[1] 1Die Arbeitszeit ist gesetzlich zu regeln. 2Das Arbeitsentgelt ist für die Feiertage zu zahlen, die
durch das Gesetz bestimmt werden.
[2] Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlten Urlaub.

[Freizeit für die Wahrnehmung von Rechten und Ehrenämtern]
1Wer in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht, hat das Recht auf die zur Wahrnehmung
staatsbürgerlicher Rechte und auf die für die Ausübung ihm übertragener öffentlicher Ehrenämter
benötigte Freizeit und hat Anspruch auf Bezahlung seines entgangenen Verdienstes. 2Das Nähere
regelt das Gesetz.

[Wirtschaftlicher und sozialer Aufbau]
[1] Dem Staat obliegen Planung und Durchführung des wirtschaftlichen und sozialen Aufbaues des
Landes nach Maßgabe der Gesetze.
[2] Als Gebot sozialer Gerechtigkeit hat der Staat durch Gesetz die entschädigungslose Einziehung
aller Kriegsgewinne sicherzustellen.

[Eigentum, Enteignung]
[1] 1Eigentum verpflichtet gegenüber dem Volk. 2Sein Gebrauch darf nicht dem Gemeinwohl zuwi‐
derlaufen.
[2] 1Einschränkung oder Entziehung des Eigentums sind nur auf gesetzlicher Grundlage zulässig,
wenn es das Gemeinwohl verlangt. 2Dies gilt auch für Urheber- und Erfinderrechte. 3Enteignung
darf nur gegen angemessene Entschädigung erfolgen. 4Angemessen ist jede Entschädigung, die ihrer
Art und Höhe nach die Belange der einzelnen Beteiligten sowie die Forderungen des Gemeinwohls
berücksichtigt. 5Im Streitfalle steht den Beteiligten der ordentliche Rechtsweg offen.

[Sozialisierung]
[1] Schlüsselunternehmungen der Wirtschaft (Kohlen-, Kali- und Erzbergbau, andere Bodenschätze,
Energiewirtschaft, Verkehrs- und Transportwesen) dürfen wegen ihrer überragenden Bedeutung für
die Wirtschaft des Landes oder ihres Monopolcharakters nicht Gegenstand privaten Eigentums sein
und müssen im Interesse der Volksgemeinschaft geführt werden.
[2] 1Alle wirtschaftlichen Großunternehmen können durch Gesetz aus dem Privateigentum in das
Gemeinschaftseigentum übergeführt werden, wenn sie in ihrer Wirtschaftspolitik, ihrer Wirtschafts‐
führung und ihren Wirtschaftsmethoden das Gemeinwohl gefährden. 2Solche Unternehmen können,
wenn begründete Veranlassung hierzu gegeben ist, nach Maßgabe eines Gesetzes von Fall zu Fall
der öffentlichen Aufsicht unterstellt werden.
[3] 1In Gemeineigentum stehende Unternehmen sollen, wenn es ihrem wirtschaftlichen Zweck
entspricht, in einer privatwirtschaftlichen oder gemeinwirtschaftlichen Unternehmensform geführt
werden. 2Bei Überführung von Unternehmen in Gemeineigentum ist durch Beteiligung der im Be‐
trieb tätigen Arbeitnehmer, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder sonstigen kommunalen
Zweckvereinigungen eine übermäßige Zusammenballung wirtschaftlicher Macht zu verhindern.

[Aufsicht über Geldinstitute und Versicherungen, Anlage des Volksvermögens]
[1] Die Aufsicht des Staates über die Banken, sonstige Geldinstitute und Versicherungen regelt das
Gesetz.
[2] Der Staat hat unter Zuziehung der Kräfte der Wirtschaftsgemeinschaften die Maßnahmen zu tref‐
fen, welche eine im volkswirtschaftlichen Sinne gebotene Anlage des Volksvermögens sicherstellen.
[3] Das Nähere regelt das Gesetz.

[Mittelstand, Genossenschaftswesen]
[1] Der selbständige saarländische Mittelstand in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Handel ist zu
fördern und in seiner freien Entfaltung zu schützen.
[2] In gleicher Weise ist das Genossenschaftswesen zu fördern.

[Landwirtschaft, Bodennutzung, Grundstücksverkehr]
[1] Der Staat hat die Landwirtschaft als Grundlage der Volksernährung, insbesondere die Erhaltung
eines selbständigen Bauernstandes mit allen geeigneten Mitteln zu fördern.
[2] Die Nutzung des Bodens ist Pflicht des Besitzers gegenüber der Gemeinschaft.
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[3] Vertraglicher Erwerb und Veräußerung von land- und forstwirtschaftlichem Grundbesitz durch
Eigentümer, deren Grundbesitz ein noch festzustellendes Höchstmaß überschreitet, ist nach Maßga‐
be der Gesetze genehmigungspflichtig.

[Koalitionsfreiheit, Streikrecht]
[1] Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen
ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet.
[2] 1Das Streikrecht der Gewerkschaften ist im Rahmen der Gesetze anerkannt. 2Streiks dürfen erst
dann durchgeführt werden, wenn alle Schlichtungs- und Verhandlungsmöglichkeiten erschöpft sind.

[Berufsorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer]
[1] Zur Wahrung der allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Interessen wirken die Berufsorgani‐
sationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf der Grundlage der Gleichberechtigung zusammen.
[2] 1Die Berufsorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind ausschließlich zur Wahrneh‐
mung beruflicher, wirtschaftlicher und sozialer Interessen berufen. 2Das Nähere regelt das Gesetz.

[Betriebsräte]
[1] 1Die Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer wirken auf der Grundlage der Gleichbe‐
rechtigung in Wirtschaftsgemeinschaften zusammen. 2Sie haben die gemeinsamen Angelegenheiten
ihres Bereiches zu behandeln, sind mit der Wahrnehmung der Interessen ihres Wirtschaftszweiges
in der Gesamtwirtschaft betraut und von der Regierung zu allen wirtschaftlichen und sozialen
Maßnahmen von grundsätzlicher Bedeutung zu hören.
[2] 1Eine staatliche Wirtschaftslenkung kann nur über die Wirtschaftsgemeinschaften durchgeführt
werden. 2Das Nähere bestimmt ein Gesetz.
[3] 1Zur Vertretung im Betrieb und zum Zwecke der Wahrung ihrer wirtschaftlichen und sozialen
Interessen wählen die Arbeitnehmer einen Betriebsrat. 2Das Nähere regelt das Betriebsrätegesetz.

[Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft]
[1] Die Wirtschaft des Saarlandes findet ihre öffentlich-rechtliche Vertretung jeweils in der Indus‐
trie- und Handelskammer, in der Handwerkskammer, in der Landwirtschaftskammer und in der
Arbeitskammer, denen die Wirtschaftsgemeinschaften angeschlossen werden.
[2] Dies gilt auch für die Genossenschaften und die Wirtschaftsunternehmungen der öffentlichen
Hand.

6. Abschnitt
Prinzip der Nachhaltigkeit, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Tierschutz

[Prinzip der Nachhaltigkeit, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen,
Tierschutz]

(1) 1Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist der besonderen Fürsorge des Staates und jedes
Einzelnen anvertraut. 2Es gehört deshalb zu den erstrangigen Aufgaben des Staates,
– Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen, eingetretene Schäden zu

beheben oder auszugleichen,
– mit Energie sparsam umzugehen,
– die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erhalten und dauerhaft zu verbessern,
– den Wald zu schützen und eingetretene Schäden zu beheben und auszugleichen,
– die heimischen Tier- und Pflanzenarten zu schonen und zu erhalten.
3Es gehört ferner zu den Aufgaben des Staates, nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit zu handeln, um
die Interessen künftiger Generationen zu wahren.
(2) Das Gesetz bestimmt die notwendigen Bindungen und Pflichten, es ordnet den Ausgleich der be‐
troffenen öffentlichen und privaten Belange und regelt die staatlichen und kommunalen Aufgaben.
(3) Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet und geschützt.

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 59a
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rung 54 6
Baugenehmigung 50 73
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Bauordnung Anwendungsbereich 50 1, Begriffe 50
2, gestalterische Anforderungen 50 4, Sicherheit und
Ordnung 50 3

Bauprodukte 50 17b ff., allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung 50 19, allgemeines bauaufsichtliches Prüf‐
zeugnis 50 20, Marktüberwachung 50 84a ff., Nach‐
weis der Verwendbarkeit von – im Einzelfall 50 21,
Übereinstimmungsbestätigung 50 22, Übereinstim‐
mungszertifikat 50 24, Verwendbarkeitsnachweis 50
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Baustelle 50 11
Bauüberwachung 50 78, Aufnahme der Nutzung 50

79, Bauzustandsbesichtigung 50 79
Bauvorschriften, örtliche 50 85
Beamte an Hochschulen 70 133, auf Zeit 70 119 f., der

Berufsfeuerwehren 70 131, des Justizvollzugsdiens‐
tes 70 132, des Landtages 70 122, des Verfassungsge‐
richtshofes 70 122, Einstellungshöchstgrenze 70
124a, 131a

Beamtengesetz 70
Beamtenrechte Verlust 70 40 f.
Beamtenverhältnis 70 4 ff., Beendigung 70 36 ff.,

Entfernung 72, s. dort; rechtliche Stellung 70 55 ff.
Beamtenvorbehalt 10 113
Bebauung 50 5
Befragung Polizei 40 11
Befriedung des Landtagsgebäudes Grenzen des be‐

friedeten Bezirks 14 56, Versammlungsverbot 14 55
Begnadigung 72 81
Behörden Zuständigkeit 51 3
Behörden und Einrichtungen Dienstaufsichtsbehör‐

den 20 12, Dienstaufsicht und Fachaufsicht 20 11,
Einrichtungen des Landes 20 14, Fachaufsicht und
Fachaufsichtsbehörden 20 13, Landesämter 20 7,
Landesbehörden 20 2, Landesmittelbehörden 20 6,
Landesverwaltung 20 5, Landräte, Stadtverbandsprä‐
sident 20 9, oberste Landesbehörden 20 3, Prüfungs‐
ämter und Prüfungsausschüsse 20 15, untere Landes‐
behörden 20 8, Zuständigkeiten und Geschäftsberei‐
che der obersten Landesbehörden 20 4

Beigeordnete Abwahl der hauptamtlichen Beigeordne‐
ten 30 68a, Aufwandsentschädigung 30 67, haupt‐
amtliche 30 68, vorzeitige Beendigung der Amtszeit
30 66, Wahl und Abwahl 30 65, Zahl 30 64

Beihilfeakte 70 96
Beiträge und Abgaben 34 7 f.
Bekanntmachung durch Aushang 36 2, durch Offenle‐

gung 36 3, in Gemeinden 36 1, Vollzug der – 36 6
Bekanntmachungsblatt amtliches 36 5
Bekanntmachungsverordnung 36
Benutzungsgebühren 34 6
Berufsschulen 83 51
Berufsschulpflicht Beginn 82 8, behinderte Berufs‐

schulpflichtige 82 11, Dauer 82 9, Erfüllung 82 10
Beschleunigungsgebot Disziplinarverfahren 72 4
Beschwerden 70 116
Beseitigung 50 82
Besondere bauliche Anlagen 50 48 ff.
Besondere Wegebeiträge 34 9
Beurlaubung 15 2
Bilanz 33 20
Biosphäre Bliesgau 60 10
Biotope gesetzlich geschützte 60 22

Bodendenkmal Ausgrabung 54 8, Veränderung 54 8
Bodenerhöhungen 55 47
Brandschutz 50 15
Brief-, Post- und Fernsprechgeheimnis Grundrecht

10 17
Briefwahlunterlagen 13 19
Bürgermeister, Bürgermeisterin Abwahl 30 58, Auf‐

gaben 30 59, Ausschreibung 30 55, dringende Ange‐
legenheiten 30 61, Eignung 30 54, Ruhestand auf An‐
trag aus besonderem Grund 30 58a, Verpflichtungs‐
erklärungen 30 62, Vertretung 30 63, Wahl 30 56,
Wahlanfechtung 30 57, Widerspruchs- und Vorlage‐
pflicht bei rechtswidrigen Beschlüssen 30 60

Bürgerschaftliches Engagement psychiatrische Ver‐
sorgung 44 5

Bußgeldvorschriften 34 14
Buß- und Verwarnungsgelder 31 6a

Dächer 50 32
Dachtraufe Ableitung des Niederschlagswassers 55

41, Anbringen von Sammel- und Abflusseinrichtun‐
gen 55 42

Datenfolgenabschätzung 40a 55
Datengeheimnis Datenschutz 26 13
Datenschutz Anwendungsbereich 26 2, besondere Ver‐

arbeitungssituationen 26 22 ff., Datengeheimnis 26
13, Folgenabschätzung 26 14, Grundrecht 10 2, Per‐
sonalakte 70 99a, Presse 80 11, Rechte des Betroffe‐
nen 26 10 ff., Rechtsschutz 26 26, Schule 81 20b,
Untersuchungsausschuss 14 37, Wählerverzeichnis
13 65

Datenschutzbeauftragte 40a 8
Datenschutzgesetz 26
Datenschutzkontrolle Aufsichtsbehörde 40a 4 ff., Da‐

tenschutzbeauftragte 40a 8, gegenseitige Amtshilfe
40a 7

Datenübermittlung an Drittstaaten/internationale Or‐
ganisationen 40a 49 ff., grenzüberschreitender Daten‐
verkehr innerhalb der EU 40a 47 f.

Datenverarbeitung Grundsätze 26 4 ff.
Decken 50 31
Deiche, Dämme besondere Pflichten 61 76, Errich‐

tung, Beseitigung, Umgestaltung 61 73, Übergang
der Unterhaltungspflicht 61 75, Unterhaltung und
Wiederherstellung 61 74

Demokratie 10 60
Denkmalbehörden 54 21 ff.
Denkmalfund Ablieferung 54 17, herrenloser – 54 18
Denkmalliste 54 4
Denkmalpflege 54 1
Denkmalschutz 54 1, Grabungsschutzgebiet 54 9, Ver‐

fahrensvorschriften 54 10 ff.
Denkmalschutzgesetz 54
Dienstbezüge Antrag auf Aussetzung 72 63, Einbehal‐

tung von 72 38, Kürzung 72, s. dort; Verfall und
Nachzahlung 72 40

Diensteid 70 56
Dienstenthebung 72 38, Antrag auf Aussetzung 72 63,

Rechtswirkungen 72 39
Dienstherrenwechsel 70 26 ff.
Dienstkleidung 70 63
Dienstreisen Abgeordnete 16 9
Dienstvergehen 70 64

Bauordnung 964

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-1973-1

© NOMOS Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



Dienstzeugnis 70 77
Diskontinuität 15 61
Disziplinargesetz 72
Disziplinarklage 72 34
Disziplinarmaßnahmen Arten 72 5, Entfernung aus

der Personalakte 72 16, Ermessen 72 13, -verbot
wegen Zeitablaufs 72 15, Verwertungsverbot 72 16,
Zulässigkeit nach Straf-/Bußgeldverfahren 72 14

Disziplinarverfahren, behördliches Abgabe 72 31,
Anhörung 72 20, 30, Befugnisbegrenzung 72 35,
Beschlagnahme; Durchsuchungen 72 27, Beschleuni‐
gungsgebot 72 4, Beweiserhebung 72 24, Bindung
an Feststellungen aus anderem Verfahren 72 23, Dis‐
ziplinarklage 72 34, Disziplinarverfügung 72 33, Ein‐
leitung auf Antrag des Beamten 72 18, Einleitung
von Amts wegen 72 17, Einstellungsverfügung 72
32, Entscheidung in Bußgeld-/Strafverfahren nach
Unanfechtbarkeit der Entscheidung 72 36, Ermitt‐
lungspflicht 72 21, gerichtliche Fristsetzung zum Ab‐
schluss des – 72 62, innerdienstliche Informationen
72 29, Kosten 72 37, Protokoll 72 28, Sachverstän‐
dige 72 25, Umfang 72 19, Unterlagen, Herausgabe
von 72 26, Unterrichtung 72 20, 30, Widerspruch 72,
s. dort; Zeugen 72 25, Zusammentreffen mit Strafver‐
fahren 72 22

Disziplinarverfahren, gerichtliches Beamtenbeisitzer
72 47, 49 f., Belehrung 72 54, Berufung zum OVG
72 64 f., Beschränkung des Verfahrens 72 56, Be‐
schwerde 72 68 f., Beweisaufnahme 72 58, Bindung
an Feststellungen aus anderen Verfahren 72 57, Ent‐
scheidung durch Beschluss 72 59, Entscheidung
durch Urteil 72 60, 66, Form und Frist 72 52, 64,
Kammer für Disziplinarsachen 72 46, Klageerhebung
72 52, Klagerücknahme; erneute Erhebung 72 61,
Kostentragungspflicht 72 77 f., Mängel im behördli‐
chen Verfahren 72 53, Revision zum BVerwG 72
69 f., Richteramt, Ausschluss vom 72 48, Senat für
Disziplinarsachen 72 51, Verwaltungsgerichtszustän‐
digkeit 72 45, Wiederaufnahme des Verfahrens 72,
s. dort

Disziplinarverfügung 72 33
DNA-Identifizierungsmuster personenbezogene Da‐

ten 40a 30

EA-Gesetz 28
Ehe und Familie Erziehungsrecht 10 24, nichteheliche

Kinder 10 24, Schutz der Jugend 10 25, Schutz der
Mutterschaft 10 23, Schutz der – 10 22

Ehrenämter 12 7
Ehrenamtliche Tätigkeit Abberufung 21 86, Aus‐

übung 21 83, Entschädigung 21 85, Ordnungswidrig‐
keiten 21 87, Pflicht 21 82, Verschwiegenheitspflicht
21 84, Vorschriften 21 81

Eigenbetrieb Anhang, Anlagennachweis 33 22, An‐
wendung von Bestimmungen der Gemeindehaus‐
haltsverordnung 33 25, Aufbau und Leitung des
Rechnungswesens 33 11, Aufgaben des Gemeindera‐
tes 33 4, Aufstellung, Behandlung und Offenlegung
des Jahresabschlusses, der Erfolgsübersicht und des
Lageberichtes 33 24, Bilanz 33 20, Buchführung und
Kostenrechnung 33 17, Erfolgsplan 33 13, Erfolgs‐
übersicht 33 21, Finanzplan 33 16, Gewinn- und Ver‐
lustrechnung 33 21, Haushaltsplan 33 25c, Jahresab‐
schluss 33 19, 25e, Kassenführung 33 9, Lagebericht

33 23, Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und
der Leistungsfähigkeit 33 8, Rechnungswesen 33
25b f., Rechtsgrundlage 33 1, Stellenübersicht 33 15,
Vermögen des 33 7, Vermögensplan 33 14, Vertre‐
tung 33 3, Werkleitung 33 6, Werksausschuss 33 5,
Wirtschaftsführung 33 25a, Wirtschaftsjahr 33 10,
Wirtschaftsplan 33 12, Zusammenfassung 33 2, Zwi‐
schenberichte 33 18

Eigenbetriebsverordnung 33
Eigentum 10 18
Eigentümer- und Anliegergebrauch 61 25
Einfacher Dienst Aufstieg in Laufbahngruppe des

mittleren Dienstes 71 20, Praxisaufstieg in Laufbahn‐
gruppe des mittleren Dienstes 71 21, Voraussetzun‐
gen 71 13, Vorbereitungsdienst 71 14

Einfriedungen Anzeigepflicht 55 45, Einfriedungs‐
pflicht 55 43, Grenzabstand 55 46, Kosten 55 44

Eingriff in Natur und Landschaft 60 27, Ökokonto
60 30, Unzulässigkeit 60 28, Verursacherpflichten 60
28, Zulassung 60 29

Eingriffsintensive Maßnahmen Protokollierung 40a
42

Einheitlicher Ansprechpartner Saar Auskunftsertei‐
lung 28 5, Gebühren 28 6, Träger 28 2, Unterrichtung
des – 28 9

Einschränkung von Grundrechten 34 15
Einstellungshöchstgrenze Beamte 70 124a, 131a
Einstweilige Anordnung 11 23, 33
Einwohner und Bürger Ablehnung ehrenamtlicher

Tätigkeit 30 25, Anschluss- und Benutzungszwang
30 22, Begriff 30 18, Bürgerbegehren und Bürgerent‐
scheid 30 21a, Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeich‐
nungen 30 23, Einwohnerantrag 30 21, Einwohnerbe‐
fragung 30 20b, Einwohnerfragestunde 30 20a, Ent‐
schädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 30 28, Mit‐
wirkungsverbot bei Interessenwiderstreit und Heilung
bei Verfahrensmängeln 30 27, Rechte und Pflichten
der Bürgerinnen und Bürger 30 24, Rechte und
Pflichten der Einwohnerinnen und Einwohner 30 19,
Treuepflicht 30 26, Unterrichtung der Einwohnerin‐
nen und Einwohner 30 20

Einziehung 53 8
Elektronische Aufenthaltsüberwachung personenbe‐

zogene Daten 40a 38
Elektronische Kommunikation 21 3a, Anwendungs‐

bereich 21 1, Ausnahmen 21 2, örtliche Zuständigkeit
21 3

Elektronischer Rechtsverkehr Bearbeitungsvoraus‐
setzungen 21a 3, Ersatzeinreichung 21a 4, VO 21a
Zulassung 21a 1

Elternsprecher/innen 83 41
Elternversammlung 83 37
Elternvertretung Aufgaben 83 38, Bildung von Teilel‐

ternvertretungen 83 42, Elternsprecher/innen 83 41,
Elternvertreter/innen 83 39, Elternvertretung 81 36,
Gremien 83 40, Teilnahme von Lehrkräften- und
Schülervertreter/innen an Sitzungen der – 83 43, Zu‐
sammensetzung 83 41

Elternzeit 70 66
Enteignung bei Gefahr für Kulturdenkmal 54 19 ff.
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis 70 42, 72

5, Folgen 72 10, Mithilfe bei Aufdeckung von Straf‐
taten 72 80, Unterhaltsbeitrag 72 79
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Entschädigung 52 12, 53 28, Abgeordnete 16 5
Entschädigungsverfahren 61 119 ff.
Erbrecht 10 18
Ergänzungsschulen Anzeigepflicht 84 15, Begriff und

Bezeichnung 84 14, Erfüllung der Berufsschulpflicht
84 17, staatliche Anerkennung 84 19, Untersagung
des Betriebes 84 16

Erlass 24 20
Ermessen 21 40, 40 3
Ersatzschulen Auflösung von Ersatzschulen 84 13,

Begriff 84 5, Erlöschen der Genehmigung 84 11,
Genehmigung 84 6, Lehrpläne 84 12, staatliche Aner‐
kennung 84 18, Voraussetzungen der Genehmigung
84 7, Widerruf der Genehmigung 84 10, Wirkung der
Genehmigung 84 9, Zulassung einer privaten Grund‐
schule 84 8, Zuweisung von staatlichen Lehrern 84
25

Ersatzvornahme 23 21, 30 133, 40 46
Ersatzzwangshaft 40 48
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse

34 10
Erziehung, Unterricht, Volksbildung, Kulturpflege,

Sport Denkmalschutz 10 34, Elternrechte 10 26,
Hochschulen 10 33, Kultur 10 34, Privatschulen 10
28, Religionsunterricht 10 29, Schulwesen 10 27,
Sportförderung 10 34a, Unterrichtsziele 10 26, Volks‐
bildung 10 32, Ziele der Jugenderziehung 10 30

Erziehungsbeihilfen 81 50
Erziehungsberechtigte Arten der Beteiligung 83 35,

Elternversammlung 83 37, unmittelbare Beteiligung
83 36

Experimentierklausel 83 53

Fachkonferenzen 83 15
Familienpflegezeit 70 83a
Feiertage Arbeitsverbote 41 4, Ausnahmen 41 12,

Ausnahmen von den Arbeitsverboten 41 5, Ein‐
schränkung von Grundrechten 41 13, gesetzliche 41
2, Gottesdienst 41 6, jüdische 41 6a, Messen und
Märkte 41 7, Ordnungswidrigkeiten 41 14, sonstige
Feiertagsvorschriften 41 3, Veranstaltungen 41 11,
Verbote 41 8 ff.

Feiertagsgesetz 41
Ferien 81 35
Fesselung von Personen unmittelbarer Zwang 40 55
Feuerungsanlagen 50 41
Finanzausgleich 35 22, Abrundung 35 25, abweisba‐

re Aufgaben 35 19a, Aufteilung der verbleibenden
Finanzausgleichsmasse 35 7, Auskunftspflicht 35 26,
Bedarfsmeßzahl 35 12, Beirat 35 29, Berichtigung
der Umlagen 35 24, Einwohnerzahl 35 21, Entschädi‐
gungspflicht 35 5, Ermittlung der Finanzausgleichs‐
masse 35 6, Finanzausgleichsumlage 35 17, Finanz‐
kraftmeßzahl 35 10, Genehmigungspflicht 35 19,
Grundsätze 35 1, Kreisumlage, Stadtverbandsumlage
35 18, Landeszuwendungen 35 3, Steuerkraftmeßzahl
35 11, Umlagen 35 4, Verjährung 35 27, Vollzug 35
2, Zahlungen und Aufrechnungen 35 25

Finanzverwaltung 73 117 ff.
Finanzwesen Haushaltsplan 10 105, Haushaltsüber‐

schreitungen 10 107, Kreditaufnahme 10 108, Rech‐
nungshof 10 106, Rechnungslegung 10 106

Flüchtlingskosten Sondermasse 35 6a

Folgenabschätzung Datenschutz 26 14
Förderschulen 83 49
Förmliches Verwaltungsverfahren 61 114 ff., An‐

fechtung der Entscheidung 21 70, Anhörung von Be‐
teiligten 21 66, Antrag 21 64, besondere Vorschriften
für das förmliche Verfahren vor Ausschüssen 21 71,
Entscheidung 21 69, mündliche Verhandlung 21 67,
Vorschriften 21 63, Zeuge und Sachverständige 21 65

Fraktionen 15 10, Aufgaben 17 3, Beendigung der
Rechtsstellung und Rechtsnachfolge 17 9, Bildung 17
1, Buchführung 17 6, Geld- und Sachleistungen 17 5,
Haushalts- und Wirtschaftsführung 17 6, Liquidation
17 10, Organisation 17 4, Rechnungslegung 17 7,
Rechnungsprüfung 17 8, Rechtsstellung 17 2, Rück‐
gewähr 17 10

Fraktionsrechtsstellungsgesetz 17
Frauenbeauftragte 74 21 ff., Aufgaben 74 23,

Schweigepflicht 74 26, Wahl und Stellung 74 22, Wi‐
derspruchsrecht 74 24, Zusammenarbeit mit anderen
Stellen 74 25

Freie Meinungsäußerung Grundrecht
Freiheitsentziehung 10 13
Freiheitsrecht Grundrecht 10 3
Freistellungen 70 83b
Freizügigkeit Grundrecht 10 9

Gaststättengesetz 91
Gaststättengewerbe allgemeine Sperrzeit 91 11, allge‐

meine Verbote 91 10, Anzeigepflicht 91 3, Auskunft
und Nachschau 91 7, Ausnahme zur Überwachung
91 5, Ausschank alkoholfreier Getränke 91 6, Begriff
91 1, beschäftigte Personen 91 8, Nebenleistungen 91
12, Überwachung 91 4, Zuständigkeit 91 2

Gebühren 34 4, für Umlagen 34 7
Gebührenfestsetzungs-Richtlinien 24a
Gebührengesetz 24
Gegendarstellung Medien 80 10
Geheimschutzordnung 15 9
Gehobener Dienst Einstellungsvoraussetzung 71 22,

Prüfung 71 24, Übernahme in das Beamtenverhältnis
auf Probe 71 25, Übernahme von Beamtinnen und
Beamten einer niedrigeren Laufbahngruppe 71 26,
Vorbereitungsdienst 71 23

Geldbuße, als Disziplinarmaßnahme 72 5, Höhe 72 7
Geldforderungen Drittwiderspruch 23 38, Erteilung

von Urkunden 23 40, gegen Dritte 23 35, gegen
juristische Personen des öffentlichen Rechts 23 37,
gegen Vereinigungen 23 34, Mahnung 23 31, nach
dem Tod des Pflichtigen 23 36, Pflichtiger 23 32,
Vermögensauskunft 23 39, Vollstreckungsbehörde 23
29, Vollstreckungsvoraussetzungen 23 30

Gemeindebedienstete Einstellungspflicht 30 78,
kommunale Frauenbeauftragte 30 79a, Sonstiges 30
80, Stellenplan 30 79, Versorgungseinrichtung 30 81

Gemeindegebiet Abgabenfreiheit 30 17, Auseinander‐
setzung 30 16, Gebietsänderungen 30 14, Gebietsbe‐
stand 30 13, Verfahren 30 15

Gemeinden 10 117, Auftragsangelegenheiten 30 6,
Gemeindearten 30 4, Gemeindesatzungen 30 12,
kommunale Gemeinschaftsarbeit 30 10, kreisfreie
Städte 30 8, Landeshauptstadt Saarbrücken 30 9,
Mittelstädte 30 7, Namen und Bezeichnungen 30
2, Selbstverwaltungsangelegenheiten 30 5, Sicherung
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der Mittel 30 11, Wappen, Farben und Dienstsiegel
30 3, Wesen 30 1

Gemeinden und Gemeindeverbände Mitwirkung bei
der Landesverwaltung 20 16, Weisungen und Auf‐
tragsangelegenheiten kraft Bundesrecht 20 17

Gemeinderat Aufgaben 30 34, Aufgaben des Vorsit‐
zenden 30 43, Auflösung 30 53, Auskunftsrecht 30
37, Ausschüsse 30 48, Beschlussfähigkeit 30 44,
Beschlussfassung 30 45, Beteiligung von Kindern,
Jugendlichen und jungen Volljährigen 30 49a, Einbe‐
rufung und Tagesordnung 30 41, Entschädigung 30
51, Gebietsänderungen 30 52, Geschäftsordnung 30
39, Hinzuziehung von Sachverständigen und anderen
Personen 30 49, Integrationsbeiräte, Integrationsbe‐
auftragte 30 50, Interessenvertretung für ältere Men‐
schen 30 50a, Interessenvertretung für Menschen mit
Behinderungen 30 50a, Interessenwiderstreit 30 36,
Niederschrift 30 47, Öffentlichkeit 30 40, Pflichten
und Rücktrittsrecht 30 33, Sitzungszwang 30 38, vor‐
behaltene Aufgaben 30 35, Vorsitz 30 42, Wahlen 30
46, Zusammensetzung und Wahl 30 32

Gemeindestraßen Gemeindeverbindungsstraßen 53
51, Sondernutzung 53 52, Straßenbaulast 53 50,
Straßenbaulast für sonstige öffentliche Straßen 53 54,
Straßenreinigung 53 53

Gemeingebrauch 53 14, 61 22 ff., Beschränkungen 53
15, Straßenanlieger 53 17, Verunreinigung 53 16

Genehmigungspflicht Beseitigung von Anlagen 50 61,
Genehmigungsfreistellung 50 63, Grundsatz 50 60,
verfahrensfreie Vorhaben 50 61, Vorhaben des Bun‐
des 50 62

Genehmigungsverfahren Abweichungen 50 68, An‐
wendbarkeit 21 71a, Bauantrag und Bauvorlagen 50
69, Baugenehmigung, Baubeginn 50 73, Baugeneh‐
migungsverfahren 50 65, bautechnische Nachweise
50 67, Bauvorlageberechtigung 50 66, Behandlung
des Bauantrags 50 70, Beratung 21 71c, Beteiligung
der Nachbarschaft 50 71, Beteiligung der Öffentlich‐
keit 50 71, Ersetzung des gemeindlichen Einverneh‐
mens 50 72, fliegende Bauten 50 77, Geltungsdauer
der Genehmigung 50 74, Sternverfahren 21 71d, Teil‐
baugenehmigung 50 75, vereinfachtes – 50 64, Vor‐
bescheid 50 76, Zügigkeit 21 71b

Gesamtkonferenz 83 8, beratender Lehrkräfteaus‐
schuss 83 10, geschäftsführender Ausschuss 83 9,
Teilkonferenzen 83 11

Gesamtpersonalrat Bildung und Zuständigkeit 73 62,
Wahl und Zusammensetzung 73 63

Geschäftsordnung 30 39, 73 44, Abweichung im Ein‐
zelfall und Auslegung 14 57

Geschäftsordnung Landtag 15
Gesetzes- und Regierungsvorbehalt 10 112
Gesetzgebung Ausfertigung, Verkündung 10 102, Ge‐

setzesvorlagen 10 98, Inkrafttreten der Gesetze 10
103, Rechtsverordnungen 10 104, Verfassungsände‐
rung 10 101, Volksbegehren 10 99, Volksentscheid 10
100

Gewahrsam 40 13
Gewässer Änderung der Gemeindegrenzen 61 8, Auf‐

stauen und Ablassen 61 33, Außerbetriebsetzen von
Stauanlagen 61 32, bisheriges Eigentum 61 5, Dul‐
dungspflicht des Gewässereigentümers 61 11, Eintei‐
lung 61 3, Erhalten der Staumarke 61 30, Geltungs‐
bereich 61 1, Inseln 61 10, Kosten 61 31, Staumarken

61 29, Talsperren, Rückhaltebecken 61 34, Überflu‐
tung 61 7, Uferabriss 61 7, Uferlinie 61 6, Verlan‐
dung 61 7, verlassenes Gewässerbett 61 10, Wieder‐
herstellung eines – 61 9, Zuordnung 61 2b, zweiter
und dritter Ordnung 61 4

Gewässeraufsicht 61 83 ff.
Gewässerbenutzung Benutzungsbedingungen und

Auflagen 61 13, Bewilligung 61 14, Inhalt von Er‐
laubnis und Bewilligung 61 16, Selbstüberwachung
von Grundwasser 61 13a, Vorkehrungen bei Erlö‐
schen einer Erlaubnis oder Bewilligung 61 21

Gewässergütekataster 61 126
Gewässerschutz Anlagen 61 39, Wasserschutzgebiete

61 37
Glaubens- und Gewissensfreiheit Grundrecht 10 4
Gleichheitsrecht Grundrecht 10 12
Gleichstellung Anrechnungszeiten 74 5, Auswahlent‐

scheidungen 74 12, Beförderung und Übertragung
höherwertiger Tätigkeiten 74 13, Begriffsbestimmun‐
gen 74 3, Benachteiligungsverbote 74 4, Berichts‐
pflicht 74 9, berufliche Fort- und Weiterbildung 74
15, Beurlaubung ohne Dienstbezüge 74 18, Einstel‐
lungen 74 13, familiengerechte Arbeitszeiten 74 16,
Geltungsbereich 74 2, Gesetzesziel und allgemeine
Grundsätze 74 1, Grundsätze eines Frauenförderpla‐
nes 74 7, Hinweispflicht 74 19, Inkraftsetzen des
Frauenförderplanes 74 8, Stellenausschreibung 74 10,
Teilzeitarbeit 74 17, Telearbeit 74 17, Umkehr der
Beweislast 74 14, Vorstellungsgespräche 74 11

Grabungsschutzgebiet Denkmalschutz 54 9
Grenzabstände Abstandsberechnung 55 51, Ausnah‐

men 55 50, Ausschluss des Beseitigungsanspruchs 55
55, Bäume, Sträucher und einzelne Rebstöcke 55 48,
Hecken 55 49, nachträgliche Grenzänderungen 55 56,
Spaliervorrichtungen und Pergolen 55 54, Wald 55
53, Weinbau 55 52

Grenzwand Anbau 55 16, Anschluss 55 17, einseitige
55 19, Errichtung 55 15, über die Grenze gebaut 55
20, Unterfangen 55 18

Grundrecht, Einzelperson Auslieferung, Asylrecht 10
11, Brief-, Post- und Fernsprechgeheimnis 10 17, Da‐
tenschutz 10 2, Ehrenämter, persönliche Dienste 10
19, Eigentum und Erbrecht 10 18, freie Meinungsäu‐
ßerung 10 5, Freiheit der Person 10 3, Freiheitsent‐
ziehung 10 13, Freizügigkeit 10 9, Glaubens- und
Gewissensfreiheit 10 4, Gleichheit vor dem Gesetz
10 12, Handlungsfreiheit 10 2, Kunst und Wissen‐
schaft 10 5, Leben, Freiheit, Menschenwürde 10 1,
Rechtsschutzgarantie 10 20, Unabänderlichkeit und
Verbindlichkeit 10 21, Unverletzlichkeit der Woh‐
nung 10 16, Verbot rückwirkender Strafgesetze 10
15, Verbot verfassungsfeindlicher Organisationen 10
8, Vereinigungsfreiheit 10 7, Verfahrensgrundrecht 10
14, Versammlungsfreiheit 10 6, Verwirkung von 10
10, Zensurverbot 10 5

Grundstück Abstandsflächen 50 7, Abweichungen
von den Abstandsflächen 50 8, Anlagen der Außen‐
werbung und Warenautomaten 50 12, Baustelle 50
11, Bebauung 50 5, nicht überbaute Flächen 50 10,
Veränderung von Grundstücksgrenzen 50 9, Zugänge
und Zufahrten 50 6

Grundwasser Beschränkung und Erweiterung der er‐
laubnisfreien Benutzung 61 35, Erdaufschlüsse 61 36
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Hammerschlags- und Leiterrecht Anzeigepflicht und
Schadensersatz 55 25, Inhalt und Umfang 55 24, Nut‐
zungsentschädigung 55 26

Handlungsfreiheit Grundrecht 10 2
Haushalt, gemeindlicher 30 98, Abschluss 30 99 f.,

allgemeine Grundsätze 30 82, Automation 30 98, Er‐
lass der Haushaltssatzung 30 86, Finanzmittelbe‐
schaffung 30 83, Finanzplanung 30 90, Gemeinde‐
kasse 30 97, Inventar und Verwaltung 30 96, Kredite
30 92, 94, Nachtragssatzung 30 87, Sanierungshaus‐
halt 30 82a, 85, Sicherheiten und Gewährleistung für
Dritte 30 93, -splan 30 85, -ssanierungsplan 30 82a,
-ssatzung 30 84, überplanmäßige und außerplanmäßi‐
ge Aufwendungen und Auszahlungen 30 89, Vermö‐
gensgegenstände 30 95, Verpflichtungsermächtigun‐
gen 30 91, vorläufige Haushaltsführung 30 88

Haushaltsplan 10 105
Heilquellen bisheriger Quellenschutz 61 47, Quellen‐

schutzgebiete 61 45, staatliche Anerkennung 61 44
Hochschulen und Forschungsstätten 73 112 f.
Hochwassermeldedienst 61 81b
Hochwasserrisiken Bewertung 61 80a
Hochwasserschutz 61 79 ff.
Hochwasserwarnung 61 81b

Immunität Landtag 10 82
Impressum 80 8
Indemnität Landtag 10 81
Informationsfreiheitsgesetz 27 Anwendung 27 1,

Landesbeauftragter 27 4 ff.
Informationspflicht Rundfunk 80 17
Internetportal 51 4

Jahrgangsausschüsse 83 14
Jahrgangsfachausschüsse 83 14
Jahrgangskonferenzen 83 13
Jubiläumszuwendung 70 68
Jugendarbeitsschutz 70 69
Jugend- und Auszubildendenversammlung allgemei‐

ne Aufgaben 73 74
Jugend- und Auszubildendenvertretung Bildung und

Aufgabe 73 64, Gesamtjugend- und Gesamtauszu‐
bildendenvertretung 73 75, Geschäftsführung, Sitzun‐
gen 73 70, Mitgliederzahl und Zusammensetzung 73
66, Sprechstunden 73 73, Vorsitz und Vorstand 73 69,
Wahlberechtigung und Wählbarkeit 73 65, Wahlvor‐
schriften 73 67, Zeitpunkt der Wahlen und Amtszeit
73 68, Zusammenarbeit mit dem Personalrat 73 72

Juristenausbildungsgesetz 75
Juristenausbildungsordnung Anrechnung einer Aus‐

bildung für den gehobenen Dienst 76 42
Juristische Ausbildung 75 1
Justizverwaltung 73 114 ff.

Kirchen und Religionsgemeinschaften Anstaltsseel‐
sorge 10 42, Ausbildung 10 36, Eigentum, andere
Rechte 10 38, Einrichtungen 10 40, Rechtsstellung 10
37, Religionsausübung 10 35, Sonn- und Feiertage 10
41, Staatsleistungen 10 39

Klassenkonferenzen 83 12
Kommunalabgabengesetz 34
Kommunalaufsicht 10 122, Anordnungsrecht 30 132,

anzuwendende Vorschriften der Gemeindeordnung 30
192, 217, Aufhebungsrecht 30 131, Beanstandungs‐

recht 30 130, -behörde 30 128, 193, 218, Beschrän‐
kung 30 137, Bestellung einer Beauftragten oder ei‐
nes Beauftragten 30 134, Beteiligung des Ministeri‐
ums 30 139, Ersatzvornahme 30 133, Formen der
kommunalen Gemeinschaftsarbeit 32 1, Form und
Inhalt 30 135, Grundsatz 30 127, Informationsrecht
und Informationspflicht 30 129, Rechtsmittel 30 136,
Zwangsvollstreckung 30 138

Kommunalbeamte 72 83
Kommunale Abgaben 34 1
Kommunale Arbeitsgemeinschaft Wesen und Aufga‐

be 32 21
Kommunale Schulverwaltung s. Schulverwaltung,

kommunale
Kommunale Verfassungsbeschwerde 10 123
Kommunale Zweckverbände 34 16
Kommunalfinanzausgleichsgesetz 35
Kommunalisierung Gesundheitsämter 31 1, Gewerbe-

und Lebensmittelkontrolldienst 31 3, Veterinärämter
31 2

Kommunalselbstverwaltungsgesetz 30
Kommunalverwaltung 73 103 ff.
Konkrete Normenkontrolle 11 47
Körperschaften des öffentlichen Rechts Aufsicht 20

20, Errichtung und Aufhebung 20 18, Mitwirkung bei
der Landesverwaltung 20 19

Kosten Auslagen 24 2, Entstehung und Fälligkeit
24 13, Erstattung von Gebühren und Auslagen in
Rechtssachen 24 22, Gebühreneingang 24 16, Ge‐
bührenerhebung 24 1, Gebührenerstattung 24 14, Ge‐
bührenfreiheit 24 4, Gebührengläubiger 24 11, Ge‐
bührenmarken 24 15, Gebührenschuldner 24 12, Ge‐
bührenverzeichnis 24 5, Kostenersatz 40 90, persön‐
liche Gebührenfreiheit 24 3, Säumniszuschläge 24
17, Stundung, Niederschlagung, Erlass 24 20, Um‐
satzsteuer 24 2a, Verjährung 24 19, Widerspruchsver‐
fahren 24 9a, Zuständigkeit 24 10

Kosten, Polizei Auslagen 40b 3, Gebühren 40b 1 f.,
Rahmengebühren 40b 4

Kreisausschuss Berufung und Amtszeit 30 174,
Rechtsstellung, Aufgaben 30 175, Verfahren 30 176,
Zusammensetzung 30 174

Kreisbedienstete anzuwendende Vorschriften der Ge‐
meindeordnung 30 185, Kreisfrauenbeauftragte 30
186

Kreisbeigeordnete 30 184
Kreistag Amtszeit 30 158, anzuwendende Vorschriften

der Gemeindeordnung 30 171, Aufgaben 30 159,
Kreistagsausschüsse 30 172, Rechtsstellung der Mit‐
glieder 30 157, vorbehaltene Aufgaben 30 160, vor‐
zeitige Beendigung der Amtszeit 30 173, Zusammen‐
setzung und Wahl 30 156

Kreiswirtschaft anzuwendende Vorschriften der Ge‐
meindeordnung 30 189, Haushaltsausgleich 30 189a,
Rechnungsprüfungsamt 30 190, überörtliche Prüfung
30 191

Kreuzungen und Umleitungen Baukosten 53 35,
Kreuzungen mit Gewässern 53 35a, Kreuzungen öf‐
fentlicher Straßen 53 34, Rechtsverordnungen 53
36b, Umleitungen 53 37, Unterhaltung der Kreuzun‐
gen mit Gewässern 53 36a, Unterhaltung der Straßen‐
kreuzungen 53 36

Kulturdenkmal Begriff 54 3, Veränderung 54 6
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Kurabgaben und Kurbeiträge 34 11
Kursgruppen 83 52
Kürzung von Dienstbezügen 72 5, Begriff 72 8

Ladenöffnungsgesetz 43
Ladenöffnungszeiten 43 3, an Sonn- und Feiertagen

43 7, Apotheken 43 4, Ausnahmen 43 9, Flughafen
43 6, Tankstellen 43 5

Landeseltern- und Landesschülervertretungen 83
65, Aufgaben 83 66, Gesamt- 83 66a

Landesgleichstellungsgesetz 74
Landesmedienanstalt 80 42 ff., Amtszeit 80 45, Auf‐

gaben, Rechtsstellung, Organe 80 42, Aufgaben des
Medienrates 80 46, Aufsicht 80 48, Beschwerdever‐
fahren 80 49, Direktor, Direktorin 80 47, Finanzie‐
rung, Haushalts- und Rechnungswesen 80 51, Medi‐
enrat 80 45 f., Netzneutralität 80 44, Rechtsaufsicht
80 53, Rechtsstellung 80 45, Transparenz und Com‐
pliance 80 43, Verfahren des Medienrates 80 45, Zu‐
sammenarbeit 80 50, Zusammensetzung 80 45

Landesorganisationsgesetz 20
Landespersonalausschuss 70 105 ff.
Landesplanung Absehen von Raumordnungsverfahren

52 8, Behörde 52 2, Landesentwicklungsplan 52 3,
Leitvorstellung 52 1, Planerhaltung 52 4, Raumord‐
nungsverfahren 52 6, vereinfachtes Raumordnungs‐
verfahren 52 7, Zielabweichung 52 5

Landesplanungsgesetz 52
Landesprüfungsamt für Juristen Aufgabe 75 2, Prü‐

fungsausschüsse 75 4, Zusammensetzung 75 3
Landesregierung Amtseid 10 89, Begnadigung, Am‐

nestie 10 93, Ernennung, Entlassung und Rücktritt
von Kabinettsmitgliedern 10 87, Ernennung und Ent‐
lassung von Beamten und Richtern 10 92, Minister‐
anklage 10 94, Richtlinienkompetenz, Ressortprinzip
10 91, Staatsverträge 10 95, Vertrauensfrage 10 88,
Vertretung des Landes 10 95, Vorsitz, Geschäftsord‐
nung 10 90, Zusammensetzung 10 86

Landesschulregionkonferenz Aufgaben 83 62, Bil‐
dung 83 59, gemeinsame Grundsätze für die Arbeit
der Schulregion- und – 83 63, Geschäftsstelle 83 61,
Kosten für Sitzungen 83 64, Räume für Sitzungen 83
64, Vorsitz 83 61, Wahlmänner 83 58, Zusammenset‐
zung 83 60

Landeswahlordnung 13 51
Landkreise Auftragsangelegenheiten 30 144, kommu‐

nale Gemeinschaftsarbeit 30 145, Name und Sitz 30
141, Satzungen 30 147, Selbstverwaltungsangelegen‐
heiten 30 143, Sicherung der Mittel 30 146, Wappen,
Farben und Dienstsiegel 30 142, Wesen 30 140

Landkreiseinwohner Anschluss- und Benutzungs‐
zwang 30 154, Begriff 30 151, Bürger der kreisan‐
gehörigen Gemeinden 30 153, Einwohner-, Bürgerbe‐
teiligung 30 153a, Rechte und Pflichten 30 152

Landkreisgebiet Auseinandersetzung 30 150, Gebiets‐
änderungen 30 149, Gebietsbestand 30 148

Landnutzung gute fachliche Praxis 60 8, Zusammen‐
arbeit mit Nutzenden 60 9

Landrat 30 177, Anordnungsbefugnis in dringenden
Fällen 30 180, Aufgaben 30 178, Landrat 30 177,
Übertragung von Aufgaben 30 183, Verpflichtungser‐
klärungen 30 181, Vertretung 30 182, Widerspruchs-
und Vorlagepflicht bei rechtswidrigen Beschlüssen 30
179

Landschaft Erholung 60 11, Veranstaltungen 60 12
Landschaftsplanung Aufgaben 60 5, Inhalt 60 5
Landschaftsprogramm 60 15
Landschaftsschutzgebiet 60 18
Landtag 10 1, Abgeordnetenanklage 10 85, Anwesen‐

heitspflicht Regierungsmitglieder 10 76, Auflösung
10 69, Ausschüsse 10 77, Ausschuss für Grubensi‐
cherheit 10 80, Beschlussfähigkeit 10 74, Beschluss‐
fassung 10 74, Beteiligung bei Vorhaben der Europä‐
ischen Union 10 76a, Einberufung 10 68, Einteilung
des Wahlgebiets 12 3, freies Mandat 10 66, Ge‐
schäftsordnung, Präsidium 10 70, Immunität 10 82,
Indemnität 10 81, Konstituierung 14 1, Öffentlichkeit
der Verhandlungen 10 72, Petitionsausschuss 10 78,
Präsident 10 71, Schriftführer 14 9, Sitzungsberichte
10 73, Stellung, Funktionen 10 65, Untersuchungs‐
ausschuss 10 79, Urlaub 10 84, Wählbarkeit 10 66,
Wahlperiode 10 67, Wahlprüfung 10 75, Wahlsystem
10 66, Wahltag 12 2, Zeugnisverweigerungsrecht 10
83, Zusammensetzung 10 66, Zusammensetzung und
Wahlrechtsgrundsätze 12 1

Landtag, Ausscheiden beamtenrechtliche Vorschriften
16 19, Gesundheitsschäden 16 14, Hilfskasse 16 18,
Hinterbliebenenversorgung 16 17, Mandatszeiten in
anderen Parlamenten 16 13, Überbrückungsgeld für
Hinterbliebene 16 16, Versorgungsabfindung 16 15

Landtag, Mitgliedschaft Berufs- und Betriebszeiten
16 4, Erwerb 12 40, Erwerb und Verlust 16 1, Lis‐
tennachfolger 12 42, Neuverteilung der Sitze 12 43,
Schutz der freien Mandatsausübung 16 2, Verlust 12
41, Wahlvorbereitungsurlaub 16 3

Landtagsabgeordnete Aufrundung der Leistungen 16
25, Beamte auf Zeit 16 36, Beginn und Ende der An‐
sprüche 16 24, Dienstzeiten im öffentlichen Dienst 16
35, Entschädigung und Versorgung 16 5 ff., Mandats‐
ausübung 16 22, Nichtanrechenbarkeit von Leistun‐
gen 16 27, Richter und Angestellte des öffentlichen
Dienstes 16 37, Ruhen der Rechte und Pflichten aus
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 16 33,
unvereinbare Ämter 16 32, Unzulässigkeit des Ver‐
zichts/der Übertragung von Entschädigungen 16 26,
Verhaltensregeln 16 23, Verwendung im öffentlichen
Dienst 16 28, Wahlbeamte auf Zeit 16 36, Wahl in die
gesetzgebende Körperschaft eines anderen Landes 16
31, Wiederverwendung nach Beendigung des Man‐
dats 16 34, Zahlungsvorschriften 16 24, Zuschuss zu
den Kosten in Krankheits-, Pflege, Geburts- und To‐
desfällen 16 20

Landtagsgesetz 14
Landtagsverwaltung Aufgaben 14 52
Landtagswahlgesetz 12
Laufbahnen 70 9 ff., Befähigung 71 3, Bewährungs‐

zeit 71 5, Dienstzeiten 71 6, Erleichterungen für
schwerbehinderte Menschen 71 9, Geltungsbereich
71 1, Gestaltung 71 2, Probezeit 71 4, -wechsel 71 8,
zu durchlaufende Ämter, Bewährungszeiten 71 7

Laufbahnen, Gehobener Dienst Aufstieg für beson‐
dere Verwendungen 71 28a, Aufstiegsbeamte 71 28,
Beförderung 71 29

Laufbahnen, Höherer Dienst Aufstieg für besondere
Verwendungen 71 35a, Aufstiegsbeamte 71 35, Be‐
förderung 71 36, Einstellungsvoraussetzung 71 30,
Probezeit 71 34, Prüfung 71 32, Übernahme in das
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Beamtenverhältnis auf Probe 71 33, Vorbereitungs‐
dienst 71 31

Laufbahnverordnung 71
Lehrer Aufgabe 81 28, Lehramt und Lehrerbildung 81

29, Rechtsstellung 81 27
Lehrkraft an Ergänzungsschulen 84 24, an Ersatzschu‐

len 84 23, an Privatschulen 84 22, Aufgabe 83 5,
Beteiligungsrechte 83 6

Lehrkräfteausschüsse 83 7
Lehrkraftkonferenzen Arten 83 7
Lehr- und Lernmittel Besondere Bestimmungen für

Systeme zur Bereitstellung 81 46a
Leitungen Anschluss an Fernheizungen 55 34, An‐

schlussrecht 55 30, Anzeigepflicht und Schadenser‐
satz 55 29, Betretungsrecht 55 31, Duldungspflicht
55 27, nachträgliche erhebliche Beeinträchtigungen
55 32, Nutzungsentschädigung 55 33, Unterhaltung
55 28

Lernbereichskonferenzen 83 15
Lesungen 15 33 ff.
Lichtrecht Ausnahmen 55 36, Ausschluss des Beseiti‐

gungsanspruchs 55 37, Inhalt und Umfang 55 35

Marktüberwachung Bauprodukte 50 84a ff.
Medien Anwendungsbereich 80 1, Auskunftspflicht 80

8, Begriffsbestimmungen 80 2, Beschwerderecht 80
8, Freiheit 80 3, Gegendarstellung 80 10, Impressum
80 8, Informationsrecht 80 5, Inhalte, Sorgfaltspflich‐
ten 80 6, Jugendschutz 80 7, öffentliche Aufgabe
80 4, persönliche Anforderungen 80 9, unzulässige
Medienangebote 80 7, Verantwortlichkeit 80 8, 12

Mediengesetz 80
Menschenwürde 10 1
Ministeranklage 10 94, s. a. Minister- und Abgeordne‐

tenanklage
Minister- und Abgeordnetenanklage Anklageschrift

11 28, Anklagevertretung 11 29, Durchführung des
Verfahrens 11 31, einstweilige Anordnung 11 33,
Frist für Anklage 11 30, mündliche Verhandlung 11
35, Übersendung des Urteils 11 37, Urteil 11 36, Vor‐
untersuchung 11 34, Zurücknahme der Anklage 11 32

Mittelstädte Aufhebungsvorschrift 30a 2, Neuordnung
der Aufgaben der landrätlichen Verwaltung 31 1, un‐
tere staatliche Verwaltungsbehörden 30a 1

Mittelstadtverordnung 30a
Mittlerer Dienst Aufstieg in Laufbahngruppe des ge‐

hobenen Dienstes 71 27, Praxisaufstieg in Laufbahn‐
gruppe des gehobenen Dienstes 71 28, Praxisauf‐
stieg in Laufbahngruppe des gehobenen Steuerver‐
waltungsdienstes 71 29, Prüfung 71 17, Übernahme
in Beamtenverhältnis auf Probe 71 18, Übernahme
von Beamtinnen/Beamten des einfachen Dienstes 71
19, Voraussetzungen 71 15, Vorbereitungsdienst 71
16

Mutterschutz 70 66

Nachbarrecht Anwendungsbereich 55 1, Nachbar und
Nutzungsberechtigter 55 2, Verjährung 55 57

Nachbarrecht, Wasser Anzeigepflicht und Schadens‐
ersatz 55 40, Wiederherstellung des früheren Zustan‐
des 55 39, wild abfließendes Wasser 55 38

Nachbarrechtsgesetz 55
Nachbarwand Anbau 55 6, Anzeige des Anbaues 55

7, Beschaffenheit und Standort 55 4, Beseitigung 55

11, Erhöhung 55 12, Grundsatz 55 3, Nichtbenutzung
55 10, Schadensersatz 55 14, tiefere Gründung 55 5,
Unterhaltung 55 9, Vergütung 55 8, Verstärkung 55
13

Nachhaltigkeit 10 59a
Nachtragsdisziplinarklage 72 53
Nachwahl 13 63
Nachwahl, Wiederholungswahl, Wahlanfechtung

Anfechtung der Wahl 12 46, Nachwahl 12 44, Ord‐
nungswidrigkeiten 12 47, Wiederholungswahl 12 45

Nationalpark 60 17
NATURA 2000 60 24
Naturdenkmal 60 39
Naturpark 60 19
Naturschutz -beauftragte 60 38, Beiräte für Landschaft

und Nachhaltigkeit 60 42 ff., Eingriff in Natur und
Landschaft 60, s. dort; Erklärung zum Schutzgebiet
60 20, -gebiet 60 16, Grundsätze 60 1, Kennzeich‐
nung als Schutzgebiet 60 23, Landnutzung 60,
s. dort; Landschaftsplanung 60, s. dort; -register 60
23, Schutz unzerschnittener Räume 60 6, Siedlungs-
60 36, Tiere und Pflanzen 60, s. dort; Verpflichtung
zum – 60 2, Verträglichkeit von Projekten 60 25 f.

Naturschutzgesetz 60
Naturschutzverein Anerkennung 60 41, Beteiligung

60 40
Nebentätigkeit 70 84 ff.
Neunjähriges Gymnasium Übergangsvorschrift zur

Einführung 81 63b
Nichtigkeit 21 44
Nichtraucherschutzgesetz 42
Niederschlagung 24 20
Normenkontrolle abstrakte 11 43, Äußerung des

Landtages und der Landesregierung 11 44, Entschei‐
dung 11 45, 48, konkrete 11 47, Wirkung der Ent‐
scheidung 11 46

Normenkontrollverfahren 22 18
Notbekanntmachung 36 4
Nutzungsbedingte Anforderungen Aufenthaltsräume

50 45, Stellplätze und Garagen, Fahrräder 50 47,
Wohnungen 50 46

Nutzungsuntersagung 50 82

Oberste Landesbehörden Sondervertretung 73 102
Offene Bild- und Tonaufzeichnungen personenbezo‐

gene Daten 40a 32
Öffentlicher Dienst Einzelzweige 73 101 ff.
Öffentlich-rechtlicher Vertrag Anpassung und Kün‐

digung 21 60, Austauschvertrag 21 56, ergänzende
Anwendung von Vorschriften 21 62, Nichtigkeit 21
59, Schriftform 21 57, sofortige Vollstreckung 21 61,
Vergleichsvertrag 21 55, Zulässigkeit 21 54, Zustim‐
mung von Dritten und Behörden 21 58

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Inhalt 32 17,
Pflichtvereinbarung 32 20, Übergang von Rechten
und Pflichten 32 19, Wirksamwerden 32 18

Ökokonto 60 30
Ordnungsbestimmungen 14 44 ff.
Organe und Verwaltung Amtszeit 30 31, Organe 30

29, Rechtsstellung 30 30
Organstreitigkeiten Beitritt zum Verfahren 11 41, Be‐

teiligte 11 39, Entscheidung 11 42, Zulässigkeit des
Antrags 11 40
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Ortsdurchfahrten und -umgehungen 53 64
Ortsvorsteherin, Ortsvorsteher 30 75

Pädagogische Fachkräfte 81 29a
Personalakte 70 95 ff., Auskünfte an Dritte 70 99,

Auskunftsrecht 70 98, Datenschutz 70 99a
Personalkosten Grundsatz 81 41, Klassenbildung 81

43, Umfang 81 42
Personalrat abweichende Sitzverteilung 73 17, Amts‐

zeit 73 26 ff., Anfechtung der Wahl 73 25, Aufgaben
des Vorstands 73 34, Aufgaben des Wahlvorstandes
73 23, Ausschluss und Auflösung 73 29, Aussetzung
von Beschlüssen 73 41, Befangenheit 73 40, Bei‐
tragsverbot 73 47, Beratung und Entscheidung 73 39,
Beschlussfassung und Sitzung 73 38, Bestellung des
Wahlvorstandes 73 22, Bestellung des Wahlvorstands
73 20, Bildung 73 12, Einberufung zu Sitzungen 73
35, Erlöschen der Mitgliedschaft 73 30, Ersatzmit‐
glieder 73 32, gemeinsame Aufgaben zusammen mit
Richterrat 73 42, Geschäftsführung 73 33 ff., Kosten
und Geschäftsbetrieb 73 46, Mitgliederzahl 73 15,
Nichtöffentlichkeit und Zeitpunkt der Sitzungen 73
37, Ruhen der Mitgliedschaft 73 31, Schutz der Wahl,
Wahlkosten 73 24, Sitzungsniederschrift und Einsicht
in Unterlagen 73 43, Sitzverteilung auf die Gruppen
73 16, Sprechstunden 73 45, Übergangsmandat; Rest‐
mandat bei Umstrukturierung 73 28, Vorstand und
Vorsitz 73 33, vorzeitige Neuwahl 73 27, Wählbar‐
keit 73 14, Wahlberechtigung 73 13, Wahl des Wahl‐
vorstandes in Dienststellen ohne – 73 21, Wahlgrund‐
sätze und Wahlverfahren 73 18, Wahlvorschläge 73
19, Zeitpunkt der Wahl und Amtszeit 73 26

Personalratsbeteiligung allgemeine Aufgaben des
Personalrates 73 76 ff., Anhörung 73 100, Mitbestim‐
mung, Angelegenheiten 73 92 ff., Mitbestimmung,
Verfahren 73 84 ff., Mitwirkung, Angelegenheiten 73
99, Mitwirkung, Verfahren 73 95 ff., Unterrichtungs-
und Teilnahmerecht, Datenschutz 73 79 ff.

Personalratsmitglied Arbeits-, Dienstbefreiung 73 49,
Ehrenamt, 73 48, Freistellung 73 50, Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen 73 51, Schutz 73 52

Personalversammlung Einberufung 73 55, Nichtöf‐
fentlichkeit der Teilnahme 73 56, Zusammensetzung
73 54

Personalversammlungen Aufgaben 73 58, Zeitpunkt
und Entschädigung 73 57

Personalvertretung 31 8, 70 103, Ausschluss abwei‐
chender Regelungen 73 3, Begriffsbestimmungen
73 4, Behinderungs-,Benachteiligungs- und Begüns‐
tigungsverbot 73 9, Dienststellen 73 6, Dienststel‐
lenleiter oder -leiterin 73 7, Geltungsbereich 73 1,
Gruppen 73 5, Stellung der Gewerkschaften und Ar‐
beitgebervereinigungen 73 8, Unfallfürsorge 73 11,
Verschwiegenheitspflicht 73 10, Zusammenarbeit 73
2

Personalvertretungsgesetz 73
Personenbezogene Daten Abgleich, Zuverlässigkeits‐

überprüfung 40a 28 f., allgemeine Informationen zu
Datenverarbeitungen 40a 9, Auftragsverarbeitung
40a 57, automatisierte Einzelentscheidung 40a 25,
automatisiertes Abrufverfahren 40a 46, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung 40a 12,
besondere Befugnisse zur Verarbeitung 40a 28 ff.,
besondere Formen der Erhebung 40a 31, besondere

Formen des Abgleichs 40a 29, besondere Regelungen
für die Verarbeitung 40a 53 ff., elektronische Aufent‐
haltsüberwachung 40a 38, Erhebung/Speicherung
von Anrufen und des Sprechfunks 40a 33, Erhebung
in oder aus Wohnungen 40a Landesbeauftragter für
Datenschutz 40a 13 ff., offene Bild- und Tonauf‐
zeichnungen 40a 32, polizeiliche Beobachtung 40a
40, Protokolldaten 40a 27, Rechte der betroffenen
Person 40a 9 ff., Rechtsschutz gegen Entscheidungen
des Landesbeauftragten für Datenschutz 40a 14,
Schadensersatz 40a 16, Schule 81 20b, Sicherheit
und Schutz 40a 58 ff., Telefonüberwachung 40a
35 ff., Übermittlung 40a 43 ff., Verarbeitung 40a
17 ff., Verfahren für die Ausübung der Betroffenen‐
rechte 40a 15

Petitionsausschuss 10 78
Pfändung 23 41
Pfändungsschutz 23 66, mehrfache Pfändung 23 67,

Vollstreckung in andere Vermögensrechte 23 68
Pflegezeit 70 83b
Photovoltaikanlagen auf gewerblichen Gebäuden und

Stellplätzen 50 12a, auf öffentlichen Gebäuden und
Stellplätzen 50 12b, Gebäudevorbereitung für spätere
Installation 50 12c

Planfeststellungsverfahren 61 117 f., Anhörungsver‐
fahren 21 73, Aufhebung des Planfeststellungsbe‐
schlusses 21 77, Planänderungen vor Fertigstellung
des Vorhabens 21 76, Planfeststellungsbeschluss,
Plangenehmigung 21 74, Rechtswirkungen 21 75,
Vorschriften 21 72, Zusammentreffen mehrerer Vor‐
haben 21 78

Planfeststellung und Enteignung 53 38 ff.
Planungsgebot 52 11
Polizei 73 107, allgemeine Befugnisse 40 8, Aufent‐

haltsgebot 40 12, Aufenthaltsverbot 40 12, Aufgaben
40 1, Befragung 40 11, Befugnisse zur Verarbeitung
personenbezogener Daten 40 25, Begriff 40 1, Betre‐
ten und Durchsuchen von Wohnungen 40 19, Dauer
der Freiheitsentziehung 40 16, DNA-Analyse 40 10a,
Durchsuchen von Personen 40 17, Durchsuchen von
Sachen 40 18, Einschränkung von Grundrechten 40
7, erkennungsdienstliche Maßnahmen 40 10, Ermes‐
sen, Wahl der Mittel 40 3, Gewahrsam 40 13, Heraus‐
gabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kosten
40 24, Identitätsfeststellung und Prüfung von Berech‐
tigungsscheinen 40 9, Inanspruchnahme nicht verant‐
wortlicher Personen 40 6, Kontaktverbot 40 12, Kon‐
trollen nach Schengener Informationssystem 40 9a,
lagebildabhängige Kontrollen 40 9a, Platzverweisung
40 12, Rechte bei Freiheitsentziehung 40 15, richter‐
liche Entscheidung 40 14, Sicherstellung 40 21, Ver‐
antwortlichkeit für das Verhalten von Personen 40
4, Verantwortlichkeit für Tiere und den Zustand von
Sachen 40 5, Verfahren Wohnungsdurchsuchung 40
20, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 40 2, Verwahrung
40 22, Verwertung, Vernichtung 40 23, Vorladung 40
11, Wohnungsverweisung 40 12

Polizei-Datenverarbeitungsgesetz allgemeine Grund‐
sätze 40a 3, Anwendungsbereich 40a 1, Begriffsbe‐
stimmungen 40a 2

Polizeigesetz 40
Polizeikostenverordnung 40b
Polizeiverordnungen Ermächtigung 40 59, Formerfor‐

dernisse 40 62, Geltungsdauer 40 66, Inhalt 40 61,
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Ordnungswidrigkeiten 40 63, Verkündung 40 65,
Vorlagepflicht 40 64, Wirkung von Gebietsänderun‐
gen 40 67, Zuständigkeit 40 60

Polizeiverwaltungsbehörden 40 75, allgemeine 40 76,
Aufsichtsbehörden 40 77, Ausübung der Aufsicht 40
78, Bedienstete 40 79, örtliche Zuständigkeit 40 81,
sachliche Zuständigkeit 40 80

Polizeivollzugsbeamte 72 82
Präsident Aufgaben 14 7, Stellvertreter 14 8, Wahl 14

6
Präsidium des Landtages Aufgaben 14 4, erweitertes

14 5, Sitzungen 14 3, Zusammensetzung 14 2
Presse Datenschutz 80 11, Kennzeichnung entgeltli‐

cher Veröffentlichungen 80 13, Pflichtexemplar 80
14, Schleichwerbung 80 13

Presseauskünfte 70 60
Privatschulen Aufgabe 84 2, Begriff 84 1, Bezeich‐

nung 84 3, staatliche Schulaufsicht 84 4
Privatschulgesetz 84
Privatunterricht 84 34, freie Einrichtungen 84 33, Un‐

tersagung der Unterrichtserteilung 84 35
Probezeit 70 21, 23
Prozesskostenhilfe 11 58
Prüfungswesen Aufgaben des Rechnungsprüfungsam‐

tes 30 121, Prüfung der Eigenbetriebe 30 124, Prü‐
fung Jahresabschluss 30 122, Rechnungsprüfungsamt
30 119, Rechtsstellung des Rechnungsprüfungsamtes
30 120, überörtliche Prüfung 30 123

Psychiatrie-Expertenrat 44 7
Psychiatrieplan Landes- 44 9
Psychiatrische Versorgung 44 3 ff., Zusammenarbeit

und Prävention 44 6
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Anwendungsbe‐

reich 44 1

Rauchverbot 42 2, Ausnahmeregelungen 42 3
Raumordnungskataster 52 9
Rechnungshof 10 106, 14 54
Rechte des Betroffenen Datenschutz 26 10 ff.
Rechtsbehelfsverfahren 21 50, Erstattung von Kosten

im Vorverfahren 21 80, Rechtsbehelfe gegen Verwal‐
tungsakte 21 79

Rechtspflege Gerichtsvorbehalt 10 109, Rechtsstellung
der Richter 10 111, Unabhängigkeit der Richter 10
110

Rechtsreferendare Auswahlkriterien 77 3, Beschrän‐
kung der Zulassung 77 2

Rechtsschutz Datenschutz 26 26
Rechtsschutzgarantie 10 20
Redeordnung 15 38 ff.
Redezeitordnung 15 44
Regionalverbandsordnung Saarbrücken 30 194 ff.
Reisekosten 70 73
Religionsunterricht allgemeine Ethik 81 15, Aufsicht

81 13, Grundsätze 81 10, Lehrplan und Lehrbücher
81 12, Religionslehrer 81 11, religiöse Minderheit 81
15, Teilnahme 81 14

Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen 50 33 ff.
Richter 71 61, Rechtsstellung 10 111, Unabhängigkeit

10 110
Richtlinienkompetenz Landesregierung 10 91
Risikogebiete 61 80a
Risikomanagementpläne 61 81a

Rücknahme 21 48
Ruhegehalt Aberkennung 72 12, 79, Kürzung 72 11,

Mithilfe bei Aufdeckung von Straftaten 72 80
Ruhestand 70 43 ff., einstweiliger 70 51 ff.
Ruhestandsbeamte 72 84
Rundfunk Aufzeichnungspflicht 80 18, besondere

Sendezeiten 80 19, Datenschutz 80 33 ff., Datenver‐
arbeitung 80 33, Informationspflicht 80 17, Mei‐
nungsvielfalt 80 16, 28, 31, Programmbeirat 80 25,
Programmgrundsätze 80 15, verschlüsselte Program‐
me 80 18, vielfaltssichernde Maßnahmen 80 23, Zu‐
lassung 80 21 f., 28 ff., Zuordnung neuer terrestri‐
scher Übertragungskapazitäten 80 20, Zuweisung ter‐
restrischer Übertragungsmöglichkeiten für privaten –
80 40

Rundfunkprogramme länderübergreifend verbreitete
private 80 27

Saarländischer Rundfunk 73 123 ff., Aufsicht und
Datenschutz 80a 22 ff., Organisation 80a 4 ff.,
Rechtsform, Aufgaben 80a 1 ff.

Saarlandkolleg und Deutsch-Französisches Gymna‐
sium 83 50

Sachkosten anzeigepflichtige Verfügungen 81 47, Be‐
nutzung von Schulräumen 81 47, Grundsatz 81 44,
Raumprogramm 81 46, Sachleistungen 81 46, Schul‐
bauten 81 49, Schulsachkostenbeiträge 81 48, Um‐
fang 81 45, Verwaltungspersonal 81 46

Schadensausgleich Ansprüche mittelbar Geschädigter
40 70, Ausgleichspflichtige 40 72, Erstattungsansprü‐
che 40 72, Inhalt, Art und Umfang 40 69, Rechtsweg
40 74, Rückgriff 40 73, Tatbestände 40 68, Verjäh‐
rung 40 71

Schadensersatz 70 74 ff.
Schifffahrt, Häfen und Fähren Fähren und Schiff‐

fahrtsanlagen 61 28, Schifffahrt 61 27
Schlüsselzuweisungen Gemeindeverbände 35 14,

Schlüsselzuweisungen A 35 8, Schlüsselzuweisun‐
gen B 35 9, Schlüsselzuweisungen C 35 13, Sonder‐
schlüsselzuweisungen 35 7a

Schulaufsicht 81 52 ff., 83 67
Schulen 73 109 ff.
Schüler/innen allgemeine Schulpflicht 81 30, Aner‐

kennung von Abschlüssen 81 33, Arten der Beteili‐
gung 83 20, Ferien 81 35, Ordnungsmaßnahmen 81
32, Schulbesuch und Auswahl des Bildungsweges 81
31, Schülerversammlung 83 23, Schülervertretung 81
34, Schul- und Prüfungsordnungen 81 33, Teilnahme
an schulischen Veranstaltungen 83 22, unmittelbare
Beteiligung 83 21

Schülersprecher/innen 83 32
Schülerversammlung 83 23
Schülervertretung Aufgaben 83 24, beratende Teil‐

nahme 83 30, Bildung 83 28, Bildung von Teilschü‐
lervertretungen 83 29, Geldmittel 83 34, Gremien 83
26, Schülersprecher/innen 83 32, Schülervertreter/in‐
nen 83 25, Veranstaltungen 83 33, Verbindungslehr‐
kräfte 83 31, Wahl 83 27

Schulkonferenz Arbeitsfähigkeit 83 46, Aufgaben 83
47, Einrichtung 83 44, Mitglieder 83 45, Vermittlung
bei Konflikten 83 48

Schulleitung Aufgaben 83 16, Stellenausschreibung 83
17

Schulmitbestimmungsgesetz 83
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